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ERLÄUTERUNG VON FACHAUSDRÜCKEN 

Emission / Immission 

Als Emission bezeichnet man die von einem Fahrzeug ausgestoßene Luftschadstoffmenge in 

Gramm Schadstoff pro Kilometer oder bei anderen Emittenten in Gramm pro Stunde. Die in 

die Atmosphäre emittierten Schadstoffe werden vom Wind verfrachtet und führen im umge-

benden Gelände zu Luftschadstoffkonzentrationen, den so genannten Immissionen. Diese Im-

missionen stellen Luftverunreinigungen dar, die sich auf Menschen, Tiere, Pflanzen und an-

dere Schutzgüter überwiegend nachteilig auswirken. Die Maßeinheit der Immissionen am Un-

tersuchungspunkt ist µg (oder mg) Schadstoff pro m³ Luft (µg/m³ oder mg/m³). 

Hintergrundbelastung / Zusatzbelastung / Gesamtbelastung 

Als Hintergrundbelastung werden im Folgenden die Immissionen bezeichnet, die bereits ohne 

die Emissionen des Straßenverkehrs auf den betrachteten Straßen an den Untersuchungs-

punkten vorliegen. Die Zusatzbelastung ist diejenige Immission, die ausschließlich vom Ver-

kehr auf dem zu untersuchenden Straßennetz oder der zu untersuchenden Straße hervorge-

rufen wird. Die Gesamtbelastung ist die Summe aus Hintergrundbelastung und Zusatzbelas-

tung und wird in µg/m³ oder mg/m³ angegeben. 

Grenzwerte / Vorsorgewerte 

Grenzwerte sind zum Schutz der menschlichen Gesundheit vom Gesetzgeber vorgeschrie-

bene Beurteilungswerte für Luftschadstoffkonzentrationen, die nicht überschritten werden dür-

fen, siehe z. B. Neununddreißigste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-

schutzgesetzes. Vorsorgewerte stellen zusätzliche Beurteilungsmaßstäbe dar, die zahlenmä-

ßig niedriger als Grenzwerte sind und somit im Konzentrationsbereich unterhalb der Grenz-

werte eine differenzierte Beurteilung der Luftqualität ermöglichen. 

Jahresmittelwert / Kurzzeitwert (Äquivalentwert) 

An den betrachteten Untersuchungspunkten unterliegen die Konzentrationen der Luftschad-

stoffe in Abhängigkeit von Windrichtung, Windgeschwindigkeit, Verkehrsaufkommen etc. stän-

digen Schwankungen. Die Immissionskenngrößen Jahresmittelwert und weitere Kurzzeitwerte 

charakterisieren diese Konzentrationen. Der Jahresmittelwert stellt den über das Jahr gemit-

telten Konzentrationswert dar. Eine Einschränkung hinsichtlich Beurteilung der Luftqualität mit 

Hilfe des Jahresmittelwertes besteht darin, dass er nichts über Zeiträume mit hohen Konzent-

rationen aussagt. Eine das ganze Jahr über konstante Konzentration kann zum gleichen Jah-

resmittelwert führen wie eine zum Beispiel tagsüber sehr hohe und nachts sehr niedrige Kon-

zentration.  
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Die Neununddreißigste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

(39. BImSchV) fordert die Einhaltung von Kurzzeitwerten in Form des Stundenmittelwertes der 

NO2-Konzentrationen von 200 µg/m³, der nicht mehr als 18 Stunden pro Jahr überschritten 

werden darf, und des Tagesmittelwertes der PM10-Konzentration von 50 µg/m³, der maximal 

an 35 Tagen überschritten werden darf. Da diese Werte derzeit nicht direkt berechnet werden 

können, erfolgt die Beurteilung hilfsweise anhand von abgeleiteten Äquivalentwerten auf Basis 

der Jahresmittelwerte bzw. 98-Perzentilwerte (Konzentrationswert, der in 98% der Zeit des 

Jahres unterschritten wird). Diese Äquivalentwerte sind aus Messungen abgeleitete Kenn-

werte, bei deren Unterschreitung auch eine Unterschreitung der Kurzzeitwerte erwartet wird.  

Verkehrssituation 

Emissionen und Kraftstoffverbrauch der Kraftfahrzeuge (Kfz) hängen in hohem Maße vom 

Fahrverhalten ab, das durch unterschiedliche Betriebszustände wie Leerlauf im Stand, Be-

schleunigung, Fahrt mit konstanter Geschwindigkeit, Bremsverzögerung etc. charakterisiert 

ist. Das typische Fahrverhalten kann zu so genannten Verkehrssituationen zusammengefasst 

werden. Verkehrssituationen sind durch die Merkmale eines Straßenabschnitts wie Geschwin-

digkeitsbeschränkung, Ausbaugrad, Vorfahrtregelung etc. charakterisiert. In der vom Umwelt-

bundesamt herausgegebenen Datenbank „Handbuch für Emissionsfaktoren des Straßenver-

kehrs HBEFA“ sind für verschiedene Verkehrssituationen Angaben über Schadstoffemissio-

nen angegeben.  

NOx zum Schutz der Vegetation 

Zum Schutz der Vegetation nennt die 39. BImSchV einen kritischen Wert für Sickstoffoxide 

(NOx) von 30 µg/m³ im Jahresmittel. Dieser „kritische Wert“ ist ein auf Grund wissenschaftli-

cher Erkenntnisse festgelegter Wert, dessen Überschreitung unmittelbare schädliche Auswir-

kungen für manche Rezeptoren wie Bäume, Pflanzen oder natürliche Ökosysteme haben 

kann. 
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1 ZUSAMMENFASSUNG 

In Baden-Württemberg ist am Bodensee der zweibahnig vierstreifige Neubau der Bundes-

straße B 31 zwischen Meersburg und Immenstaad geplant. Im Plangebiet befinden sich Sied-

lungsbereiche sowie ausgewiesene geschützte Vegetationsflächen der FFH-Gebiete „Boden-

seehinterland zwischen Salem und Markdorf“ und „Bodenseeufer westlich Friedrichshafen“ mit 

Flächen, die eine Empfindlichkeit gegenüber zusätzlichem Stickstoffeintrag aufweisen.  

Im Rahmen der Linienbestimmung waren Aussagen zu den Auswirkungen der Straßenpla-

nung hinsichtlich der Luftschadstoffbelastung auf die benachbarten Siedlungsbereiche und auf 

die geschützten Vegetationsbereiche erforderlich. Dabei waren insgesamt 12 Planvarianten 

zu untersuchen.  

Hiermit wird ein Luftschadstoffgutachten unter Berücksichtigung der aktuellen Verkehrsprog-

nosedaten im Prognosejahr 2035 und Emissionsfaktoren (HBEFA Version 4.1; UBA, 2019) für 

folgende Untersuchungsfälle vorgelegt: 

• Prognosenullfall und Prognosebezugsfall 

• Planvarianten A1/A2/AB1/AB2/B1/B1.1/B2/B2.1/C1/C1.1/C2/C2.1 

In diesem Gutachten wurden die Immissionen ermittelt, die durch den Kfz-Verkehr unter Be-

rücksichtigung der vorherrschenden Hintergrundbelastung und der lokalen Windverhältnisse 

zu erwarten sind. Betrachtet wurden basierend auf den o. g. Verkehrsdaten die Immissionen 

im Hinblick auf den Schutz der menschlichen Gesundheit für das Bezugsjahr 2025, der frü-

hestmöglichen Inbetriebnahme wesentlicher Teile der Planung, hier ein optimierter Fahrbe-

trieb; mit jedem späteren Jahr der geplanten Inbetriebnahme sind geringere motorbedingte 

Emissionsfaktoren verbunden. Betrachtet wurden die Schadstoffe NO2 und Feinstaub (PM10 

und PM2.5). Die Beurteilung erfolgte im Vergleich mit geltenden Beurteilungswerten, das sind 

Grenzwerte der 39. BImSchV, sowie im Vergleich zum Prognosebezugsfall.  

Weiterhin wurden die NOx-Immissionen und die Stickstoffdeposition resultierend aus straßen-

verkehrsbedingten NOx- und Ammoniakeinträgen für geschützte Vegetationsbereiche entspre-

chend den Konventionen des Stickstoffleitfaden H PSE (FGSV, 2019) bzw. des Forschungs-

berichtes der BASt (2013) „Untersuchung und Bewertung von straßenverkehrsbedingten 

Nährstoffeinträgen in empfindliche Biotope“ für das Bezugsjahr 2035 berechnet. 



Lohmeyer GmbH  4 

   
Neubau der B 31 zwischen Meersburg/West und Immenstaad  63888_Bericht.docx 
Luftschadstoffgutachten unter Berücksichtigung des Stickstoffeintrages für das Linienbestimmungsverfahren 

Die Daten zum prognostizierten Verkehrsaufkommen im Untersuchungsgebiet wurden durch 

den Auftraggeber zur Verfügung gestellt. Aus den Verkehrsbelegungsdaten wurden unter Be-

rücksichtigung der vom Umweltbundesamt veröffentlichten Emissionsfaktoren die Emissionen 

auf allen Straßenabschnitten für die betrachteten Bezugsjahre berechnet.  

Die Immissionsberechnungen erfolgten mit dem Straßennetzmodell PROKAS, wobei als Aus-

breitungsmodell das dreidimensionale Ausbreitungsmodell LASAT (Lagrangemodell in Erwei-

terung des Modells der TA Luft, www.janicke.de) in Kombination mit dem Kaltluftmodell KALM 

verwendet wurde, unter Einbeziehung der lokalen Wind- und Ausbreitungsklassenstatistik, der 

topografischen Gegebenheiten, der berechneten Emissionen des Kfz-Verkehrs auf den Stra-

ßen und der aus Messdaten abgeleiteten Hintergrundbelastung. 

Ergebnisse 

Im Prognosebezugsfall ohne bauliche Änderungen sind im betrachteten Untersuchungsgebiet 

an der beurteilungsrelevanten Wohnbebauung die höchsten NO2-Gesamtbelastungen im Be-

reich der derzeitigen Ortsdurchfahrt von Hagnau im Zuge der B 31 berechnet; dabei sind unter 

Berücksichtigung der angesetzten NO2-Hintergrundbelastung von 17 µg/m³ vereinzelt NO2-

Jahresmittelwerte von 38 µg/m³ ermittelt. Für die übrigen Abschnitte der derzeit bestehenden 

B 31 sind im Bereich nahegelegener Wohnbebauung die ermittelten NO2-Konzentrationen ge-

ringer und im Jahresmittel überwiegend bis 22 µg/m³ berechnet. An der derzeit bestehenden 

Ortsdurchfahrt von Stetten im Zuge der B 33 sind an der Wohnbebauung NO2-Jahresmittel-

werte bis 28 µg/m³ berechnet. Die für den Prognose-Nullfall ermittelten NO2-Immissionen sind 

geringfügig höher. 

Unter Berücksichtigung des Neubaus der B 31 sind für alle 12 Planvarianten deutliche Entlas-

tungen im Bereich der derzeitigen Ortsdurchfahrt von Hagnau abgeleitet; dabei sind an der 

angrenzenden Wohnbebauung überwiegend NO2-Jahresmittelwerte bis 20 µg/m³ berechnet. 

Für die übrigen Neubauabschnitte der B 31 sind im Bereich nahegelegener Wohnbebauung 

etwas höhere NO2-Gesamtbelastungen gegenüber dem Prognosebezugsfall abgeleitet. Dabei 

sind für Planvariante A1 im Bereich des Westportals des Tunnelbauwerkes bei Immenstaad 

an der nächstgelegenen Wohnbebauung NO2-Jahresmittelwerte vereinzelt bis 34 µg/m³ und 

für die übrigen Neubauabschnitte der B 31 bis 24 µg/m³ ermittelt. Für die anderen Planvarian-

ten sind die an der zur B 31 nächstgelegenen Wohnbebauung ermittelten NO2-Jahresmittel-

werte überwiegend bis 20 µg/m³ berechnet, so auch im Bereich der Tunnelportale. Für die 

Planvarianten B1/B2/C1/C2 mit östlicher Umfahrung von Stetten sind im Bereich der 

http://www.janicke.de/
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derzeitigen Ortsdurchfahrt im Zuge der B 33 durch Bündelung von Verkehren deutliche Ent-

lastungen gegenüber dem Prognosebezugsfall ermittelt und weisen an der angrenzenden 

Wohnbebauung NO2-Jahresmittelwerte bis 20 µg/m³ auf. Für die übrigen Planvarianten sind 

im Bereich der Ortsdurchfahrt von Stetten im Zuge der B 33 zum Prognosebezugsfall ver-

gleichbare NO2-Gesamtbelastungen ermittelt. 

Der Grenzwert für PM10-Jahresmittelwerte von 40 µg/m³ wird in allen Untersuchungsfällen an 

der gesamten beurteilungsrelevanten Wohnbebauung im Untersuchungsgebiet sehr deutlich 

nicht erreicht und nicht überschritten; Konflikte mit dem Schwellenwert zur Ableitung der 

PM10-Kurzzeitbelastung sind ebenfalls nicht abgeleitet. Dabei sind im Prognosebezugsfall an 

der Randbebauung der Ortsdurchfahrt im Zuge der B 31 die PM10-Gesamtbelastungen ver-

einzelt bis 26 µg/m³ berechnet. Unter Berücksichtigung der Planungen sind im gesamten Un-

tersuchungsgebiet an der Wohnbebauung keine PM10-Jahresmittelwerte über 22 µg/m³ prog-

nostiziert.  

Für Feinstaub PM2.5 werden in allen betrachteten Untersuchungsfällen sowohl der Grenzwert 

für PM2.5-Jahresmittelwerte von 25 µg/m³ als auch der Richtgrenzwert für PM2.5-Jahresmit-

telwerte von 20 µg/m³ an der gesamten beurteilungsrelevanten sehr deutlich nicht erreicht und 

nicht überschritten. 

Für die geschützten Vegetationsbereiche ist festzuhalten, dass in allen Untersuchungsfällen 

der kritische NOx-Wert zum Schutz der Vegetation von 30 µg/m³ im Jahresmittel, im gesamten 

Untersuchungsgebiet an den betrachteten Flächen der FFH-Gebiete nicht erreicht und nicht 

überschritten wird.  

Für die westlich von Immenstaad im Uferbereich gelegenen FFH-Flächen sind gegenüber dem 

Prognosebezugsfall planungsbedingte Zunahmen über 0.3 kg/(ha*a) und zum Teil bis 

1.0 kg/(ha*a) für die bestandsnahen Planvarianten ermittelt, das sind die Planvarianten A1 und 

A2. Für die übrigen Planvarianten sind zum Prognosebezugsfall vergleichbare oder zum Teil 

auch verringerte verkehrsbedingte Stickstoffeinträge abgeleitet. 

Östlich von Immenstaad sind an den im Uferbereich gelegenen FFH-Flächen zum Teil pla-

nungsbedingt Zunahmen der Stickstoffeinträge über 0.3 kg/(ha*a) für die Planvarianten be-

rechnet, die östlich von Immenstaad bestandsnah verlaufen; das sind die Planvarianten A1, 

AB2, B2, B2.1, C2 und C2.1. Dabei sind für Planvariante A1 vereinzelt Zunahmen der Ein-

tragsraten bis 1.5 kg/(ha*a) ermittelt, für die anderen dieser Planvarianten sind bis 
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1.0 kg/(ha*a) höhere Eintragsraten als im Prognosebezugsfall ermittelt. Im Bereich des nord-

östlich von Immenstaad gelegenen FFH-Gebietes sind für die genannten Planvarianten (A1, 

AB2, B2, B2.1, C2 und C2.1) keine Zunahmen der Stickstoffdepositionen abgeleitet. 

Die Planvarianten AB1, A2, B1, B1.1, C1 und C1.1 verlaufen nördlich von dem Ortsteil Immen-

staad-Siedlung. Dabei führt das etwas längere Tunnelbauwerk der Planvariante A2 im Bereich 

des nordöstlich von Immenstaad gelegenen FFH-Gebietes vereinzelt zu Zunahmen der Stick-

stoffeinträge über 0.3 kg/(ha*a) und bis 0.5 kg/(ha*a). Für die anderen Planvarianten sind im 

FFH-Gebiet die planungsbedingten Änderungen an N-Deposition geringer als 0.3 kg/(ha*a). 

Im Bereich der ufernahen FFH-Flächen sind für die Planvarianten AB1, A2, B1, B1.1, C1 und 

C1.1 keine höheren Stickstoffdepositionen gegenüber dem Prognosebezugsfall ermittelt. 

Aus lufthygienischer Sicht ist festzuhalten, dass der geplante Neubau der B 31 zu einer deut-

lichen Entlastung der derzeitigen Ortsdurchfahrt von Hagnau und zu einer Zunahme der Luft-

schadstoffbelastung an der zur Neubautrasse nächstgelegenen Wohnbebauung führt, aber 

auch dort deutlich unter dem Beurteilungswert bleibt. In allen Planvarianten sind keine Kon-

flikte mit den nach der 39. BImSchV derzeit geltenden Grenzwerten zu erwarten; im Progno-

sebezugsfall wird der Grenzwert für NO2-Jahresmittelwerte vereinzelt knapp nicht erreicht und 

nicht überschritten. Aus lufthygienischer Sicht sind im Hinblick auf die Immissionen die Verrin-

gerungen der hohen Belastungen an der Ortsdurchfahrt von Hagnau zu begrüßen. Ergänzend 

ist darauf hinzuweisen, dass die Planvarianten mit Bündelung der Verkehre der B 31 und der 

B 33 bei Stetten, das sind die Planvarianten B1/B2/C1/C2, ebenfalls mit einer Entlastung der 

derzeitigen Ortsdurchfahrt von Stetten verbunden sind. 
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2 AUFGABENSTELLUNG 

In Baden-Württemberg ist am Bodensee der zweibahnig vierstreifige Neubau der Bundes-

straße B 31 zwischen Meersburg und Immenstaad geplant. Im Rahmen der Linienbestimmung 

sind insgesamt 12 Planvarianten zu untersuchen. 

Im Plangebiet befinden sich Siedlungsbereiche sowie geschützte Vegetationsbereiche wie 

FFH-Gebiete mit Flächen, die eine Empfindlichkeit gegenüber zusätzlichem Stickstoffeintrag 

aufweisen. 

Für die Planungen ist ein Luftschadstoffgutachten zu erstellen, welches die Auswirkungen der 

Straßenplanung auf die Luftschadstoffbelastung auf die benachbarten Siedlungsbereiche so-

wie die Auswirkungen auf den Stickstoffeintrag in entsprechende FFH-Gebiete beschreibt. Für 

die Wohnbereiche sind die zu erwartenden relevanten Immissionen hinsichtlich des Schutzes 

der menschlichen Gesundheit zu ermitteln und entsprechend der hier maßgebenden 39. BIm-

SchV zu bewerten. Für die FFH-Gebiete sind die zu erwartenden Stickstoffeinträge zu berech-

nen. Die ökologische Beurteilung der Ergebnisse ist nicht Bestandteil dieses Gutachtens. 
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3 VORGEHENSWEISE 

Bei der Verbrennung des Kfz-Kraftstoffes wird eine Vielzahl von Schadstoffen freigesetzt, die 

die menschliche Gesundheit gefährden können. Im Rahmen des vorliegenden lufthygieni-

schen Gutachtens ist zu prüfen, ob die durch die geplante Baumaßnahme verursachten Aus-

wirkungen die Luftkonzentrationen der Schadstoffe (Immissionen) unter Berücksichtigung der 

bereits vorhandenen Hintergrundbelastung in gesetzlich unzulässigem Maße erhöhen. Der 

Vergleich der Schadstoffkonzentrationen mit schadstoffspezifischen Beurteilungswerten, z. B. 

Grenz- oder Vorsorgewerten, die vom Gesetzgeber zum Schutz der menschlichen Gesundheit 

festgelegt werden, lässt Rückschlüsse auf die Luftqualität zu. Für den Kfz-Verkehr relevant ist 

v. a. die 39. BImSchV, die bei unveränderten Grenzwerten für NO2 und PM10 die 22. BImSchV 

ersetzt. 

Die vorliegende Untersuchung konzentriert sich unter Berücksichtigung der o. g. Grenzwerte 

und der derzeitigen Konzentrationsniveaus in Form einer Schadstoffleitkomponentenbetrach-

tung auf die v. a. vom Straßenverkehr erzeugten Schadstoffe Stickoxide und Feinstaubpartikel 

(PM10 und PM2.5). Im Zusammenhang mit Beiträgen durch den Kfz-Verkehr sind die Schad-

stoffe Benzol, Blei, Schwefeldioxid SO2 und Kohlenmonoxid CO von untergeordneter Bedeu-

tung. Für Stickstoffmonoxid NO gibt es keine Beurteilungswerte. Da die 23. BImSchV seit Juli 

2004 außer Kraft gesetzt ist, ist die Betrachtung der Schadstoffkomponente Ruß rechtlich nicht 

mehr erforderlich und wird hier nicht durchgeführt.  

Die Beurteilung der Schadstoffimmissionen erfolgt durch Vergleich relativ zum entsprechen-

den Grenzwert. 

Für die Ermittlung des Stickstoffeintrags (N-Deposition) in den Boden von ausgewiesenen Flä-

chen der FFH-Gebiete werden zusätzlich verkehrsbedingte Emissionen von Ammoniak (NH3) 

betrachtet. 

3.1 Zusammenfassung der Beurteilungsmaßstäbe für Luftschadstoffe zum 

Schutz der menschlichen Gesundheit 

In Tab. 3.1 werden die in der vorliegenden Studie verwendeten und im Anhang A1 erläuterten 

Beurteilungswerte für die relevanten Autoabgaskomponenten zusammenfassend dargestellt. 

Diese Beurteilungswerte sowie die entsprechende Nomenklatur werden im vorliegenden Gut-

achten durchgängig verwendet. 
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Schadstoff Beurteilungswert Zahlenwert in µg/m³ 

  Jahresmittel Kurzzeit 

NO2 Grenzwert seit 2010  40 200 (Stundenwert, maximal 
18 Überschreitungen/Jahr) 

PM10 Grenzwert seit 2005 40 50 (Tagesmittelwert, maximal 
35 Überschreitungen/Jahr) 

PM2.5 Grenzwert seit 2015 25  

PM2.5 Richtgrenzwert ab 2020 20  

Tab. 3.1: Beurteilungsmaßstäbe für Luftschadstoffimmissionen nach 39. BImSchV (2010) 
und Richtlinie 2008/50/EG (2008) 

3.2 Beurteilungswerte zum Schutz der Vegetation 

Als fachlicher Maßstab für die Beurteilung wird in der 39. BImSchV für NOx ein kritischer Wert 

zum Schutz der Vegetation von 30 µg/m³ im Jahresmittel angeführt. Die Anwendung dieses 

kritischen Wertes zum Schutz der Vegetation ist nach der 39. BImSchV für Bereiche vorbehal-

ten, die mehr als 20 km von Ballungsräumen oder 5 km von anderen bebauten Gebieten, In-

dustrieanlagen oder Bundesautobahnen oder Hauptverkehrsstraßen mit einem DTV über 

50 000 Kfz/24h entfernt sind (vergl. Anhang A1). Daneben gibt es die sog. „Critical Loads“ 

(kritische Eintragsraten), die wissenschaftlich begründete Zielwerte für Stickstoffeinträge zum 

Schutz von Vegetationseinheiten darstellen. 

3.3 Berechnungsverfahren PROKAS/LASAT/KALM 

Für die Prognose der Luftschadstoffbelastungen an Bundesfernstraßen wird vom BMVI die 

Anwendung der „Richtlinien zur Ermittlung der Luftqualität an Straßen ohne oder mit lockerer 

Randbebauung – RLuS 2012“ (FGSV, 2021) empfohlen. Im Untersuchungsgebiet sind die bo-

dennahen Windverhältnisse durch das Relief beeinflusst; zusätzlich treten periodisch auftre-

tende Kaltluftströmungen auf. Für solche Betrachtungen ist der Anwendungsbereich des vom 

BMVI empfohlenen Verfahrens RLuS überschritten und die Anwendung hier nicht möglich. 

Für die vorliegende Aufgabenstellung wird daher das Berechnungsverfahren PROKAS einge-

setzt (www.lohmeyer.de/prokas), wobei als Ausbreitungsmodell das dreidimensionale Strö-

mungs- und Ausbreitungsmodell LASAT (Lagrangemodell in Erweiterung des Modells der 

TA Luft, www.janicke.de; siehe Anhang A2) in Kombination mit dem Kaltluftabflussmodell 

KALM (Schädler und Lohmeyer, 1994; siehe Anhang A3) verwendet wird. Die Emissions-, 

Ausbreitungs- und Depositionsrechnung wird unter Berücksichtigung des Stickstoffleitfadens 

„Hinweise zur Prüfung von Stickstoffeinträgen in der FFH-Verträglichkeitsprüfung für Straßen 

http://www.lohmeyer.de/prokas
http://www.janicke.de/
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– H PSE“ (FGSV, 2019) an den aktuellen Stand der Technik angepasst. Der Stickstoffleitfaden 

H PSE enthält u. a. die Ergebnisse des Forschungsberichtes der BASt (2013) „Untersuchung 

und Bewertung von straßenverkehrsbedingten Nährstoffeinträgen in empfindliche Biotope“. 

Zur Ermittlung der Immissionen im Untersuchungsgebiet werden zunächst auf der Grundlage 

der vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Verkehrsmengen die von den Kraftfahrzeugen 

emittierten Schadstoffmengen ermittelt. Die mittleren spezifischen Emissionen der Fahrzeuge 

einer Fahrzeugkategorie (PKW, leichte Nutzfahrzeuge, Busse etc.) werden mithilfe des „Hand-

buchs für Emissionsfaktoren des Straßenverkehrs HBEFA“ Version 4.1 (UBA, 2019) bestimmt. 

Im HBEFA4.1 sind auch nicht-motorbedingte Emissionsfaktoren für Feinstaub (PM10, PM2.5) 

aufgrund von Abrieb und Aufwirbelung enthalten. Die Schadstoffemissionsdichten auf den be-

trachteten Straßenabschnitten werden auf Grundlage der Verkehrsmengen und der den Ver-

kehrssituationen zugehörigen Emissionsfaktoren unter Berücksichtigung von Längsneigungs-

einflüssen berechnet. Die Vorgehensweise zur Emissionsbestimmung entspricht dem Stand 

der Technik. Sie basiert auf der VDI-Richtlinie „Kfz-Emissionsbestimmung“ (VDI 3782 Blatt 7, 

2020). 

Mithilfe von Ausbreitungsrechnungen werden die durch diese Emissionen verursachten Luft-

konzentrationen der Schadstoffe im Untersuchungsgebiet ermittelt. Auf der Grundlage von 

meteorologischen Daten (Kap. 4.3) und der Emissionsganglinien werden die statistischen Jah-

reskennwerte der Schadstoffkonzentrationen berechnet. Der so berechneten verkehrsbeding-

ten Zusatzbelastung, verursacht vom Verkehr innerhalb des Untersuchungsgebietes, wird die 

Hintergrundbelastung (Kap. 4.4) überlagert. Die für die Ausbreitungsrechnungen notwendigen 

Daten zur Meteorologie werden einer für das Untersuchungsgebiet repräsentativen Wind- und 

Ausbreitungsklassenstatistik entnommen. Die Hintergrundbelastung im Untersuchungsgebiet 

wird aus Messdaten umliegender Stationen abgeleitet. 

Die Schadstoffausbreitung wird mit dem dreidimensionalen Strömungs- und Ausbreitungsmo-

dell LASAT (Lagrangemodell in Erweiterung des Modells der TA Luft, www.janicke.de) für die 

Kombinationen aus Emissionssituationen, Windrichtung, Windgeschwindigkeit und atmosphä-

rischen Stabilitätsbedingungen unter Berücksichtigung der Topografie durchgeführt. Das ver-

wendete Ausbreitungsmodell ist in der Lage, sämtliche im Rechengebiet liegenden Straßen-

abschnitte gleichzeitig mit ihrer jeweiligen Emission emittieren zu lassen. Bei der Modellierung 

der Schadstofffreisetzungen in LASAT wird die fahrzeugerzeugte Turbulenz mit einer Para-

metrisierung nach Bäumer (2003) und Stern und Yamartino (2001) in Abhängigkeit vom Ver-

kehrsaufkommen und den Fahrgeschwindigkeiten berücksichtigt. Die 

http://www.janicke.de/
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Schadstoffkonzentrationen werden mit dem Verfahren PROKAS/LASAT flächenhaft für das 

Untersuchungsgebiet berechnet. 

In diesem Verfahren werden unter Einbeziehung der Auftretenshäufigkeit aller möglichen Fälle 

der meteorologischen Verhältnisse (Wind- und Ausbreitungsklassenstatistik) und der zeitli-

chen Variation der Emissionen die im Untersuchungsgebiet auftretenden Immissionen berech-

net. Aus der Häufigkeitsverteilung der berechneten verkehrsbedingten Schadstoffkonzentrati-

onen (Zusatzbelastung) werden die statistischen Immissionskenngrößen Jahresmittelwerte 

des untersuchten Luftschadstoffes ermittelt.  

Vorgehen bezüglich Deposition 

Die Berechnungen des Stickstoffeintrags berücksichtigen die mit Stickstoffleitfaden H PSE 

(FGSV, 2019) genannten Konventionen, dabei erfolgt die Bestimmung der Stickstoffdepositi-

onen auf Grundlage der sogenannten Reduktionsmethode. 

Mit dem Programmsystem PROKAS/LASAT/KALM werden neben den Luftkonzentrationen 

der Schadstoffe die durch Straßenverkehr verursachten NOx- und NH3-Depositionen ermittelt. 

Die NOx- und NH3-Depositionen werden entsprechend der Molekularmassen in N-Depositio-

nen umgerechnet.  

Stickstoffverbindungen werden aus der Atmosphäre über nasse Deposition (Regen, Schnee 

usw.) und trockene Deposition in Ökosysteme eingetragen. Trockene Deposition ist landnut-

zungsabhängig und meist größer als die nasse Deposition (LAI, 2012). Im Nahbereich einer 

Emissionsquelle spielt die nasse Deposition von gasförmigen Luftbeimengungen nur eine un-

tergeordnete Rolle (Bachhiesl et al., 2002). Der Beitrag des Straßenverkehrs an der N-Depo-

sition wird demnach im Nahbereich durch die trockene Deposition bestimmt. Die nasse Depo-

sition wird aus diesem Grund im Folgenden vernachlässigt.  

Die trockene Deposition wird mithilfe von Depositionsgeschwindigkeiten berechnet, die abhän-

gig von der lokalen Oberflächenbeschaffenheit sind. Prinzipiell ist davon auszugehen, dass 

die Depositionsgeschwindigkeiten für Wiesen und Ackerböden kleiner sind als für Laubwälder. 

Noch höhere Werte werden für Nadelwälder erwartet (Bachhiesl et al., 2002).  

In der Richtlinie VDI 3782 Blatt 5 (2006) werden Depositionsgeschwindigkeiten für NO von 

0.05 cm/s und für NO2 von 0.3 cm/s als großräumiges Mittel (Mesoskala) angegeben. Für NH3 
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werden Depositionsgeschwindigkeiten für Wald von 2 cm/s und für Wiesen von 1.5 cm/s an-

gegeben.  

Für die Ausbreitungsrechnungen wurden die in Tab. 3.2 angegebenen Depositionsgeschwin-

digkeiten für die im Untersuchungsgebiet vorhandenen Landbedeckungsklassen Wald und 

Wiesen angesetzt. 

 NO NO2 NH3 

Depositionsgeschwindigkeit Wald in cm/s 0.05 0.3 2.0 

Depositionsgeschwindigkeit Wiesen in cm/s 0.05 0.3 1.5 

Tab. 3.2: Für die Ausbreitungsrechnungen angesetzte Depositionsgeschwindigkeiten 

Die im Untersuchungsgebiet ausgewiesenen geschützten Vegetationsflächen der FFH-Ge-

biete, sind mit Ausnahme der Uferflächen überwiegend von Wald bedeckt. 

3.4 Überschreitungshäufigkeit der Stunden- und Tagesmittelwerte 

Die 39. BImSchV definiert u. a. als Kurzzeitgrenzwert für NO2 einen Stundenmittelwert von 

200 µg/m3, der nur 18-mal im Jahr überschritten werden darf. Entsprechend einem einfachen 

praktikablen Ansatz basierend auf Auswertungen von Messdaten (Lohmeyer, 2012) kann ab-

geschätzt werden, dass dieser Grenzwert dann eingehalten ist, wenn der Jahresmittelwert 

54 µg/m3 (= Äquivalentwert) nicht überschreitet.  

Zur Ermittlung der in der 39. BImSchV definierten Anzahl von Überschreitungen eines Tages-

mittelwertes der PM10-Konzentrationen von 50 µg/m3 wird ein ähnliches Verfahren eingesetzt. 

Im Rahmen eines Forschungsprojektes für die Bundesanstalt für Straßenwesen wurde aus 

914 Messdatensätzen aus den Jahren 1999 bis 2003 eine gute Korrelation zwischen der An-

zahl der Tage mit PM10-Tagesmittelwerten größer als 50 µg/m3 und dem PM10-Jahresmittel-

wert gefunden (Abb. 3.1). Daraus wurde eine funktionale Abhängigkeit der PM10-Überschrei-

tungshäufigkeit vom PM10-Jahresmittelwert abgeleitet (BASt, 2005). Die Regressionskurve 

nach der Methode der kleinsten Quadrate („best fit“) und die mit einem Sicherheitszuschlag 

von einer Standardabweichung erhöhte Funktion („best fit + 1 sigma“) sind ebenfalls in der 

Abb. 3.1 dargestellt. 
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Abb. 3.1: Anzahl der Tage mit mehr als 50 µg PM10/m3 im Tagesmittel in Ab-
hängigkeit vom PM10-Jahresmittelwert für Messstationen der Länder 
und des Umweltbundesamtes (1999-2003) sowie die daraus abgelei-
teten Funktionen (BASt, 2005) 

 

Im Oktober 2004 stellte die Arbeitsgruppe „Umwelt und Verkehr“ der Umweltministerkonferenz 

(UMK) aus den ihr vorliegenden Messwerten der Jahre 2001 bis 2003 eine entsprechende 

Funktion für einen „best fit“ vor (UMK, 2004). Diese Funktion zeigt bis zu einem Jahresmittel-

wert von ca. 40 µg/m3 einen nahezu identischen Verlauf wie der o. g. „best fit“ nach BASt 

(2005). Im statistischen Mittel wird somit bei beiden Datenauswertungen die Überschreitung 

des PM10-Kurzzeitgrenzwertes bei einem PM10-Jahresmittelwert von 31 µg/m3 erwartet. 

Im vorliegenden Gutachten wird wegen der Unsicherheiten bei der Berechnung der PM10-

Emissionen sowie wegen der von Jahr zu Jahr an den Messstellen beobachteten meteorolo-

gisch bedingten Schwankungen der Überschreitungshäufigkeiten eine konservative Vorge-

hensweise gewählt. Dazu wird die in BASt (2005) angegebene „best fit“-Funktion um einen 

Sicherheitszuschlag von einer Standardabweichung erhöht. Mehr als 35 Überschreitungen ei-

nes Tagesmittelwertes von 50 µg/m3 (Grenzwert) werden mit diesem Ansatz für PM10-
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Jahresmittelwerte ab 29 µg/m3 abgeleitet. Dieser Ansatz stimmt mit dem vom Landesumwelt-

amt Nordrhein-Westfalen vorgeschlagenen Vorgehen überein (LUA NRW, 2006). 
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4 EINGANGSDATEN 

Für die Emissions- bzw. Immissionsberechnungen sind als Eingangsgrößen die Lage des 

Straßennetzes im zu betrachtenden Untersuchungsgebiet und verkehrsspezifische Informati-

onen von Bedeutung. 

Für das Untersuchungsgebiet wurden die im Anhang A4 aufgeführten, durch den Auftraggeber 

zur Verfügung gestellten Unterlagen herangezogen. Weitere Grundlagen der Immissionsbe-

rechnungen sind die basierend auf den Verkehrsdaten berechneten Schadstoffemissionen 

(Kap. 5), die meteorologischen Daten und die Schadstoffhintergrundbelastung. Die der vorlie-

genden Untersuchung zugrunde liegenden Verkehrsdaten, meteorologischen Daten und 

Schadstoffhintergrundbelastung werden in den Abschnitten 4.2 bis 4.4 erläutert.  

4.1 Lage und Beschreibung des Untersuchungsgebietes 

Das in Abb. 4.1 dargestellte Untersuchungsgebiet umfasst den nördlichen Uferbereich des 

Bodensees zwischen den Siedlungsbereichen von Meersburg im Westen und Immenstaad im 

Osten. Das Untersuchungsgebiet ist im Linzgau in hügeligem Gelände mit Höhenunterschie-

den bis ca. 100 m Gelände gelegen, dabei steigt das Gelände mit zunehmendem Abstand 

vom Bodenseeufer in Richtung der Schwäbischen Alb an. 

Im Untersuchungsgebiet befindet sich die von Ost nach West verlaufende zweistreifig ausge-

baute Bundesstraße B 31, die im Uferbereich des Bodensees gelegen ist. Von Westen aus 

kommend verläuft die bestehende B 31 in östlicher Richtung entlang des nördlichen bis nord-

östlichen Siedlungsrandes von Meersburg sowie des südlichen Siedlungsrandes von Stetten. 

Bei Stetten befindet sich eine Verknüpfung mit der B 33, die nach Nordosten und durch den 

Siedlungsbereich von Stetten verläuft. Im weiteren Verlauf quert die B 31 den Siedlungsbe-

reich von Hagnau. Anschließend verläuft die B 31 südlich von Kippenhausen und entlang des 

nördlichen Siedlungsrandes von Immenstaad sowie des südlichen Siedlungsrandes von Im-

menstaad-Siedlung. Östlich von Immenstaad schließt die bestehende zweistreifige B 31 an 

den vierstreifigen Neubauabschnitt der B 31 an, der im Rahmen der Planungen zum vierstrei-

figen Ausbau zwischen Immenstaad und Friedrichshafen/Waggershausen bereits fertiggestellt 

ist. 

Im Untersuchungsgebiet sind geschützte Vegetationsbereiche gelegen. Das sind auf Höhe 

von Meersburg und Immenstaad ausgewiesene Flächen des FFH-Gebiets „Bodenseehinter-

land zwischen Salem und Markdorf“ (DE-8221-342), die sich nördlich der Siedlungsbe- 
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reiche und nördlich der bestehenden B 31 befinden. Südlich der bestehenden B 31 befinden 

sich am Uferbereich des Bodensees ausgewiesene Flächen des FFH-Gebiets „Bodenseeufer 

westlich Friedrichshafen“ (DE-8322-341). Die ausgewiesenen geschützten Vegetationsflä-

chen umfassen u. a. gegenüber zusätzlichen Stickstoffeintrag empfindliche Lebensraumtypen 

(LRT). 

Im Untersuchungsgebiet ist der zweibahnig vierstreifige Neubau der B 31 zwischen Meersburg 

und Immenstaad geplant. Für diese Planungen sind die in Abb. 4.1 dargestellten 12 Planvari-

anten zu untersuchen. Wesentliche Unterschiede zwischen den Varianten ergeben sich im 

Abschnitt zwischen Meersburg und Stetten durch die Art der Umfahrung von Stetten (be-

standsnah und südlich von Stetten gegenüber nördlich von Stetten), im Abschnitt zwischen 

Stetten und Immenstaad (bestandsnah oder südlich des Waldgebiets Weingarten oder nörd-

lich des Waldgebiets Weingarten) und im Abschnitt bei Immenstaad durch die Art der Umfah-

rung von Immenstaad-Siedlung (bestandsnah und südlich von Immenstaad-Siedlung gegen-

über nördlich von Immenstaad-Siedlung). Dabei sind zum Teil für die derzeit auf der Südseite 

von Stetten gelegenen Verknüpfung mit der B 33 Verlegungen in den Nordosten von Stetten 

vorgesehen. Weiter sind entlang der Neubaustrecke jeweils mehrere Tunnelbauwerke und 

zum Teil Grünbrücken geplant. 

Die Planvariante A1 umfasst den bestandsnahen vierstreifigen Neubau der B 31 mit nördlicher 

Umfahrung des Siedlungsbereich von Hagnau. Die Verknüpfung mit der B 33 befindet sich 

weiterhin auf der Südseite von Stetten, dabei ist eine Entflechtung der Verkehrsströme vorge-

sehen. Die geplanten Tunnelbauwerke befinden sich u. a. am südlichen Siedlungsrand von 

Stetten mit einer Länge von ca. 300 m, nördlich von Hagnau mit einer Länge von ca. 2 km und 

am nordöstlichen Siedlungsrand von Immenstaat mit einer Länge von ca. 750 m. 

Die Planvariante A2 ist im Verlauf der geplanten Neubaustrecke im Abschnitt von Meersburg 

bis westlich von Immenstaad vergleichbar zur Planvariante A1. Bei Immenstaad verläuft die 

geplante Neubaustrecke der B 31 ebenfalls zunächst bestandsnah entlang des Immenstaader 

Siedlungsrandes. Auf Höhe des zentralen Siedlungsbereiches verläuft die Neubautrasse an-

schließend weiter in nordöstlicher Richtung und entlang des nördlichen Siedlungsrandes von 

Immenstaad-Siedlung. Im weiteren Verlauf schwenkt die Trasse in Richtung Osten und endet 

an dem bereits fertiggestellten vierstreifigen Neubauabschnitt der B 31. Die geplanten Tunnel-

bauwerke befinden sich u. a. am südlichen Siedlungsrand von Stetten mit einer Länge von ca. 

300 m, nördlich von Hagnau mit einer Länge von ca. 2 km und am nördlichen Siedlungsrand 

von Immenstaad-Siedlung mit einer Länge von ca. 660 m. 
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Die Planvariante AB1 ist im Verlauf der geplanten Neubaustrecke im Abschnitt von Meersburg 

bis westlich von Hagnau vergleichbar zu den Planvarianten A1/A2. Die Umfahrung von Hag-

nau verläuft ebenfalls zunächst vergleichbar zu den Planvarianten A1/A2. Im weiteren Verlauf 

führt die anschließende Neubaustrecke weiter in Richtung Nordosten, schwenkt im südöstli-

chen Bereich des Waldgebiets Weingarten nach Osten und verläuft nördlich von Kippenhau-

sen sowie entlang des nördlichen Siedlungsrandes von Immenstaad-Siedlung und endet am 

bereits fertiggestellten vierstreifigen Neubauabschnitt der B 31. Die geplanten Tunnelbau-

werke befinden sich u. a. am südlichen Siedlungsrand von Stetten mit einer Länge von ca. 

300 m, nördlich von Hagnau mit einer Länge von ca. 1.3 km, im südöstlichen Bereich des 

Waldgebiets Weingarten mit einer Länge von ca. 200 m und am nördlichen Siedlungsrand von 

Immenstaad-Siedlung mit einer Länge von ca. 300 m. 

Die Planvariante AB2 ist im Verlauf der geplanten Neubaustrecke im Abschnitt von Meersburg 

bis nordwestlich von Immenstaad vergleichbar zur Planvariante AB1. Nordwestlich von Im-

menstaad und nördlich von Kippenhausen schwenkt die geplante Neubaustrecke anschlie-

ßend in Richtung Südost und geht am östlichen Siedlungsrand in eine bestandsnahe Trassen-

führung vergleichbar zur Planvariante A1 über. Die geplanten Tunnelbauwerke befinden sich 

u. a. am südlichen Siedlungsrand von Stetten mit einer Länge von ca. 300 m, nördlich von 

Hagnau mit einer Länge von ca. 1.3 km, im südöstlichen Bereich des Waldgebiets Weingarten 

mit einer Länge von ca. 200 m und am nordöstlichen Siedlungsrand von Immenstaad mit einer 

Länge von ca. 800 m. 

Die Planvariante B1 ist im Verlauf der geplanten Neubaustrecke im Abschnitt zwischen Meers-

burg und Stetten vergleichbar zu den Planvarianten A1/A2/AB1/AB2, so auch die Lage der 

Verknüpfung mit der B 33. Das heißt bis südöstlich von Stetten verläuft die geplante Neu-

bautrasse zunächst bestandsnah. Am südöstlichen Siedlungsrand von Stetten schwenkt die 

geplante Neubaustrecke der B 31 zunächst in einem Bogen von Nordosten nach Südosten 

und verläuft dabei entlang des südöstlichen Siedlungsrandes von Stetten und durch die südli-

chen Bereiche des Waldgebiets Weingarten. Dabei ist eine Verlegung der Verknüpfung der 

B 31 mit der B 33 nach östlich von Stetten geplant. Damit verbunden ist eine Verlagerung des 

durch Stetten im Zuge der B 33 verlaufenden Verkehrs auf die geplante Neubautrasse der 

B 31. Im südöstlichen Bereich des Waldgebiets Weingarten ist die anschließende Strecken-

führung vergleichbar zur Planvariante AB1. Die geplanten Tunnelbauwerke befinden sich u. a. 

am südlichen Siedlungsrand von Stetten mit einer Länge von ca. 300 m, am südöstlichen Sied-

lungsrand von Stetten mit einer Länge von ca. 240 m, im südöstlichen Bereich des 
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Waldgebiets Weingarten mit einer Länge von ca. 200 m und am nördlichen Siedlungsrand von 

Immenstaad-Siedlung mit einer Länge von ca. 300 m. 

Die Planvariante B2 ist zunächst im Verlauf der geplanten Neubaustrecke im Abschnitt zwi-

schen Meersburg und dem Waldgebiet Weingarten vergleichbar zur Planvariante B1. Das um-

fasst auch die Verlagerung der Verknüpfung der B 31 mit der B 33 nach nordöstlich von Stet-

ten und der damit verbundenen Verkehrsverlagerung von der derzeitigen Ortsdurchfahrt von 

Stetten im Zuge der B 33 auf die geplante Neubaustrecke der B 31. Im südöstlichen Bereich 

des Waldgebiets Weingarten ist die anschließende Streckenführung vergleichbar zur Planva-

riante AB2, die im weiteren Verlauf am östlichen Siedlungsrand von Immenstaad in die be-

standsnahe Trassenführung der Planvariante A1 übergeht. Die geplanten Tunnelbauwerke 

befinden sich u. a. am südlichen Siedlungsrand von Stetten mit einer Länge von ca. 300 m, 

am südöstlichen Siedlungsrand von Stetten mit einer Länge von ca. 240 m, im südöstlichen 

Bereich des Waldgebiets Weingarten mit einer Länge von ca. 200 m und am nordöstlichen 

Siedlungsrand von Immenstaad mit einer Länge von ca. 800 m.  

Die Planvariante C1 ist zunächst im Verlauf der geplanten Neubaustrecke im Abschnitt von 

Meersburg und bis östlich von Stetten vergleichbar zu den Planvarianten B1/B2. Anschließend 

führt die Neubautrasse aber weiter nach Norden in Richtung B 33 und umfährt im weiteren 

Verlauf in Richtung Immenstaad in einem Bogen das Waldgebiet Weingarten auf der Nord-

seite. Dabei verläuft die geplante Trasse abschnittsweise parallel zu B 33 (in diesen Bereich 

ist die Verlegung der Verknüpfung zwischen der B 31 und B 33 geplant), nordöstlich des Wald-

gebiets Weingarten weiter nach Osten und nördlich von Reute. Nordöstlich von Reute 

schwenkt die Trasse in südöstliche Richtung. Auf Höhe des zentralen Siedlungsbereiches von 

Immenstaad schwenkt die Trasse wieder nach Osten und geht in die Trassenführung der Plan-

varianten AB1/B1 über. Die geplanten Tunnelbauwerke befinden sich u. a. am südlichen Sied-

lungsrand von Stetten mit einer Länge von ca. 300 m, am südöstlichen Siedlungsrand von 

Stetten mit einer Länge von ca. 180 m und am nördlichen Siedlungsrand von Immenstaad-

Siedlung mit einer Länge von ca. 300 m. 

Die Planvariante C2 ist zunächst im Verlauf der geplanten Neubaustrecke im Abschnitt von 

Meersburg bis nordöstlich des Waldgebiets Weingarten deckungsgleich zur Planvariante C1. 

Nordöstlich des Waldgebiets schwenkt die Trasse in südliche Richtung und verläuft westlich 

von Reute. Im weiteren Verlauf schwenkt die Trasse in Richtung Südosten und weist eine zu 

den Planvarianten AB2/B2 vergleichbare Streckenführung auf, die anschließend am östlichen 

Siedlungsrand in eine bestandsnahe Trassenführung vergleichbar zur Planvariante A1 
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übergeht. Die geplanten Tunnelbauwerke befinden sich u. a. am südlichen Siedlungsrand von 

Stetten mit einer Länge von ca. 300 m, am südöstlichen Siedlungsrand von Stetten mit einer 

Länge von ca. 180 m und am nördlichen Siedlungsrand von Immenstaad mit einer Länge von 

ca. 800 m. 

Die Planvarianten B1.1 und B2.1 sowie die Planvarianten C1.1 und C2.1 schwenken gegen-

über den bisher beschriebenen Planvarianten, die bestandsnah und südlich von Stetten ver-

laufen, bereits auf Höhe von Meersburg in Richtung Osten und auf die Nordseite von Stetten. 

Dabei befindet sich nördlich von Meersburg ein Tunnelbauwerk mit einer Länge von ca. 300 m. 

Im weiteren Verlauf nordöstlich von Stetten schwenken die Planvarianten B1.1 und B2.1 nach 

Südosten in Richtung des Waldgebiets Weingarten und queren dabei die B 33, dabei ist im 

Zuge der Planungen die Verlegung der Verknüpfung der B 31 mit der B 33 in diesen Bereich 

vorgesehen. Im weiteren Verlauf im Waldgebiet Weingarten geht die Planvariante B1.1 in B1 

über und Planvariante B2.1 in B2 mit den entsprechenden Tunnelbauwerken. Die Planvarian-

ten C1.1 und C2.1 verlaufen nordöstlich von Stetten weiter nach Osten und entlang der Nord-

seite des Waldgebiets Weingarten und gehen in die Planvarianten C1 bzw. C2 über mit den 

entsprechenden Tunnelbauwerken. 

Die geplanten Tunnelbauwerke werden in den Immissionsberechnungen berücksichtigt, so 

auch bestehende und geplante Lärmschutzbauten sowie geplante Brückenbauwerke. 

Folgende 14 Untersuchungsfälle werden in diesem Gutachten betrachtet: 

• Prognosenullfall: Bestehendes Straßennetz im Untersuchungsgebiet mit Verkehrs-

daten für das Prognosejahr 2035 

• Prognosebezugsfall: Bestehendes Straßennetz im Untersuchungsgebiet mit Ver-

kehrsdaten unter Berücksichtigung weiterer Mobilitätsentwicklungen für das Progno-

sejahr 2035  

• Planvarianten A1/A2/AB1/AB2/B1/B1.1/B2/B2.1/C1/C1.1/C2/C2.2: Bestehendes 

Straßennetz unter Berücksichtigung der 12 Planungen zum vierstreifigen Neubau der 

B 31 und den jeweils damit verbundenen Verkehrsänderungen für das Prognosejahr 

2035 
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4.2 Verkehrsdaten 

Die Verkehrsbelegungsdaten für das Prognosejahr 2035 wurden durch den Auftraggeber zur 

Verfügung gestellt. Das sind Pläne und digitale Daten der „Verkehrsuntersuchung B 31 neu 

Meersburg – Immenstaad“ von Modus Consult Ulm GmbH. Die Untersuchungsunterlagen um-

fassen Angaben u. a. zu durchschnittlichen werktäglichen Verkehrsstärken des Gesamtver-

kehrs (DTVw) ergänzt um Angaben zu den durchschnittlichen werktäglichen LKW-Fahrten, aus 

denen der prozentuale Anteil des Schwerverkehrs (SV) abgeleitet wird. 

In Tab. 4.1 sind die Verkehrsbelegungsdaten für die betrachteten Untersuchungsfällen an den 

in Abb. 4.1 dargestellten Querschnitten aufgeführt. Im Anhang A5 sind die Verkehrsbele-

gungsdaten für das gesamte betrachtete Straßennetz dargestellt. 

Im Abschnitt zwischen Meersburg und Stetten („Ausschnitt West“ in Abb. 4.1) sind bei einem 

geplanten Streckenverlauf südlich von Stetten für die in diesem Abschnitt bestandsnah ver-

laufenden Planvarianten A1/A2/AB1/AB2/B1/B2/C1/C2 am Querschnitt QS2 Verkehrsaufkom-

men zwischen 23 900 Kfz/24h (Planvariante C2) und 25 700 Kfz/24 h (Planungsvariante AB1) 

genannt. Das sind gegenüber dem Prognosebezugsfall Zunahmen zwischen ca. 12 % und ca. 

20 %.  

Bei einem geplanten Streckenverlauf nördlich von Stetten, das sind die Planvarianten 

B1.1/B2.1/C1.1/C2.1, sind am Querschnitt QS8 die höchsten Verkehrsaufkommen für Planva-

riante B1.1 genannt mit 21 400 Kfz/24 h; für die anderen Planvarianten B2.1/C1.1/C2.1 sind 

die prognostizierten Verkehrsaufkommen geringfügig geringer. Im Bereich des derzeitigen 

Streckenverlaufs reduziert sich dabei das Verkehrsaufkommen gegenüber dem Prognosebe-

zugsfall um ca. 83 %. 

Im Abschnitt zwischen Stetten und Immenstaad („Ausschnitt West“ in Abb. 4.1) sind bei einem 

bestandsnahen vierstreifigen Neubau der B 31, das sind die Planvarianten A1/A2/AB1/AB2, 

am Querschnitt QS3 die höchsten Verkehrsaufkommen für Planvariante AB1 genannt mit 

26 300 Kfz/24 h. Das sind gegenüber dem Prognosebezugsfall Zunahmen von ca. 22 %. Für 

die Planvarianten A1/A2/AB2 sind die Zunahmen geringfügig geringer. 

Bei einer in diesem Abschnitt nicht bestandsnah und entlang des südöstlichen Siedlungsran-

des von Stetten verlaufenden Streckenführung, das sind die Planvarianten B1/B2/C1/C2, sind 

am Querschnitt QS3 die höchsten Verkehrsaufkommen für Planvariante B 1 mit 

33 100 Kfz/24 h genannt, für die anderen Planvarianten B2/C1/C2 sind die prognostizierten  
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 QS1 QS2 QS3 QS4 QS5 QS6 QS7 QS8 QS9 QS10 

Prognose- 

nullfall 

21 500 

19.7 % 

21 500 

19.7 % 

23 700 

16 % 

25 400 

15.3 % 

25 400 

16.2 % 

23 700 

16.2 % 

12 200 

11.3 % 

- -  

Prognose- 

bezugsfall 

21 400 

22.9 % 

21 400 

22.9 % 

21 600 

18.7 % 

23 100 

17.9 % 

23 000 

18.9 % 

22 000 

18.8 % 

12 500 

14.1 % 

- -  

Planvariante 

A1 

25 400 

21.6 % 

25 400 

21.6 % 

25 600 

18.3 % 

2 800 

4.9 % 

26 700 

18 % 

27 000 

18.4 % 

11 100 

13.5 % 

- -  

Planvariante 

A2 

25 500 

21.6 % 

25 500 

21.6 % 

25 800 

18.1 % 

3 100 

6.1 % 

25 800 

18.1 % 

27 100 

18.2 % 

11 100 

13.5 % 

- -  

Planvariante 

AB1 

25 700 

21.9 % 

25 700 

21.9 % 

26 300 

18.4 % 

3 800 

4.7 % 

3 500 

8.9 % 

29 300 

17.5 % 

10 900 

13.8 % 

- -  

Planvariante 

AB2 

25 600 

21.6 % 

25 600 

21.6 % 

26 000 

18.2 % 

3 500 

5.0 % 

3 500 

9.1 % 

27 800 

18 % 

11 100 

13.6 % 

- -  

Planvariante 

B1 

25 000 

22.2 % 

25 000 

22.2 % 

33 200 

18.3 % 

3 200 

5.4 % 

2 700 

11.6 % 

29 200 

17.5 % 

1 600 

6.1 % 

- - 
27300 

17.8 % 

Planvariante 

B1.1 

25 100 

22.3 % 

3 700 

3.8 % 

2 900 

3.8 % 

3 200 

5.4 % 

2 700 

11.7 % 

29 200 

18 % 

12 700 

6.8 % 

21 400 

25.6 % 

- 26600 

18.7 % 

Planvariante 

B2 

24700 

22.3 % 

24700 

22.3 % 

33 100 

18.2 % 

3 300 

4.6 % 

3 100 

10.2 % 

27 800 

18 % 

1 500 

6.1 % 

- - 27000 

18 % 

Planvariante 

B2.1 

24900 

22.2 % 

3600 

3.8 % 

2 400 

4.3 % 

3 300 

4.6 % 

3 100 

10.1 % 

27 600 

18.4 % 

12 700 

6.8 % 

21 300 

25.3 % 

- 26800 

18.5 % 

Planvariante 

C1 

24600 

22.3 % 

24600 

22.3 % 

32 700 

18.4 % 

3 200 

4.9 % 

2 700 

11.6 % 

28 600 

17.8 % 

1 600 

6.2 % 

- 26 100 

18.6 % 

 

Planvariante 

C1.2 

25000 

22.4 % 

3700 

3.7 % 

2 800 

3.9 % 

3 200 

4.9 % 

2 700 

11.6 % 

29 000 

18.1 % 

12 700 

6.8 % 

21 300 

25.7 % 

26 500 

18.9 % 

 

Planvariante 

C2 

23900 

22.1 % 

23900 

22.1 % 

32 500 

18.1 % 

3 300 

4.6 % 

3 100 

10.2 % 

26 600 

18.1 % 

1 400 

6.6 % 

- 
25 700 

18.1 % 

 

Planvariante 

C2.1 

24700 

22.3 % 

3600 

3.8 % 

2 400 

4.4 % 

3 200 

4.7 % 

3 100 

10.2 % 

27 000 

18.7 % 

12 500 

6.9 % 

21 000 

25.5 % 

26 200 

18.8 % 

 

Tab. 4.1: Durchschnittliche werktägliche Verkehrsstärke in Kfz/24h und LKW-Anteil in % an 
den betrachteten Querschnitten für das Prognosejahr 2035 
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Verkehrsaufkommen geringfügig geringer. Diese Verkehrsaufkommen sind bedingt durch die 

Verlegung der Verknüpfung der B 31 mit der B 33 nach nordöstlich von Stetten und den damit 

verbundenen Verkehrsverlagerungen von der derzeitigen Ortsdurchfahrt von Stetten im Zuge 

der B 33 auf die geplante Neubaustrecke der B 31. 

Östlich von Stetten werden im Abschnitt zwischen Stetten und Immenstaad bei einer Strecken-

führung durch den südlichen Bereich des Waldgebiets Weingarten, das sind die Planvarianten 

B1/B1.1/B2/B2.1, am Querschnitt QS10 die höchsten Verkehrsaufkommen für Planvariante 

B1 genannt mit 27 300 Kfz/24 h. Für die anderen Planvarianten B1.1/B2/B2.1 sind die prog-

nostizierten Verkehrsaufkommen etwas geringer. 

Bei einer Streckenführung nördlich des Waldgebiets Weingarten, das sind die Planvarianten 

C1/C1.1/C2/C2.1, sind am Querschnitt QS 9 die höchsten Verkehrsaufkommen für die Plan-

variante C1.1 genannt mit 26 500 Kfz/24 h, für die anderen Planvarianten C1/C2/C2.1 sind die 

prognostizierten Verkehrsaufkommen etwas geringer. 

Im Abschnitt bei Immenstaad („Ausschnitt Ost“ in Abb. 4.1) unterscheiden sich bei einem ge-

planten bestandsnahen Streckenverlauf, das sind die Planvarianten A1/A2, am Querschnitt 

QS5 die Verkehrsaufkommen nur geringfügig und sind bis 26 700 Kfz/24 h genannt. Das sind 

gegenüber dem Prognosebezugsfall Zunahmen von ca. 16 %. Am östlichen Siedlungsbereich 

von Immenstaad, an dem die Planvarianten A1/AB2/B2/B2.1/C2/C2.1 einen vergleichbaren 

Streckenverlauf aufweisen und die Streckenführung südlich von Immenstaad-Siedlung ver-

läuft, sind die höchsten Verkehrsaufkommen für Planvariante B2 genannt, die sich mit 

27 000 Kfz/24 h nur geringfügig von Planvariante A1 unterscheiden. 

Bei einer nördlichen Umfahrung von Immenstaad-Siedlung, das sind die Planvarianten 

A2/AB1/B1/B1.1/C1/C1.1, sind auf Höhe von Immenstaad-Siedlung die Verkehrsaufkommen 

zwischen 26 100 Kfz/24h (Planvariante C1) und 27 300 Kfz/24 h (Planungsvariante B1) ge-

nannt. 

Für die derzeitige Ortsdurchfahrt Hagnau im Zuge der B 31 werden am Querschnitt QS4 für 

den Prognosebezugsfall Verkehrsaufkommen von 23 100 Kfz/24 h genannt. Unter Berück-

sichtigung des geplanten vierstreifigen Neubaus der B 31 wird die derzeitige Ortsdurchfahrt 

bei allen Planvarianten deutlich entlastet. Dabei führen die Planungen zu deutlichen Abnah-

men der Verkehrsaufkommen auf 2 800 Kfz/24 h (Planvariante A1) bis 3 800 Kfz/24 h 
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(Planvariante AB1), das entspricht einem Rückgang gegenüber dem Prognosebezugsfall um 

ca. 85 %. 

Für die derzeitige Ortsdurchfahrt Stetten im Zuge der B 33 werden am Querschnitt QS7 für 

den Prognosebezugsfall Verkehrsaufkommen von 12 500 Kfz/24 h genannt. Für die bestands-

nahen Planungsvarianten A1/A2/AB1/AB2, für die keine räumliche Verlegung der Verknüpfung 

der B 31 mit der B 33 vorgesehen ist, werden nur leichte Abnahmen der Verkehrsaufkommen 

auf 10 900 Kfz/24 h bis 11 100 Kfz/24 h genannt. Für die Planungsvarianten 

B1.1/B2.1/C1.1/C2.1, die nördlich von Stetten verlaufen und eine räumliche Verlegung der 

Verknüpfung der B 31 mit der B 33 umfassen, sind gewisse Zunahmen der Verkehrsaufkom-

men auf bis 12 700 Kfz/24 h genannt. Für die Planungsvarianten B1/B2/C1/C2, die südlich von 

Stetten verlaufen und eine räumliche Verlegung der Verknüpfung der B 31 mit der B 33 um-

fassen, führen die Planungen zu deutlichen Abnahmen der Verkehrsaufkommen auf 

1 400 Kfz/24 h bis 1 600 Kfz/24 h, das entspricht einem Rückgang gegenüber dem Prognose-

bezugsfall von knapp 90 %. 

Die beschriebenen Verkehrsdaten für das Prognosejahr 2035 werden im Hinblick auf den 

Schutz der menschlichen Gesundheit unverändert für die Emissionsberechnungen im Bezugs-

jahr 2025, dem Jahr der frühestmöglichen Inbetriebnahme wesentlicher Teile der Planung, 

angesetzt. Diese Kombination aus hohen Verkehrsstärken und hohen Emissionsfaktoren ent-

spricht dabei einer konservativen Vorgehensweise. Für den Stickstoffeintrag wird entspre-

chend H PSE (FGSV, 2019) das Jahr des Prognosehorizonts der übergebenen Verkehrsdaten 

als Bezugsjahr angesetzt, hier 2035. 

Zur Berechnung der zeitlichen Verteilung der Emissionen werden zusätzlich zu den Verkehrs-

stärken und LKW-Anteilen die Verkehrstagesganglinien an Werktagen, Samstagen und Sonn-

tagen benötigt, die insbesondere der Ermittlung der Kurzzeitbelastungen dienen. Die in diesem 

Gutachten verwendeten Verkehrstagesganglinien beruhen auf typisierten Tagesganglinien der 

B 31 im Bereich der Verknüpfung mit der B 33 südlich von Stetten (RPT, 2020). 

4.3 Meteorologische Daten 

Für die Berechnung der Schadstoffimmissionen werden sogenannte Ausbreitungsklassensta-

tistiken benötigt. Das sind Angaben über die Häufigkeit verschiedener Ausbreitungsverhält-

nisse in den unteren Luftschichten, die durch Windrichtung, Windgeschwindigkeit und Stabili-

tät der Atmosphäre definiert sind. 
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Für den Bereich innerhalb des Untersuchungsgebietes stehen keine meteorologischen Daten 

aus dem hauptamtlichen Stationsnetz des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zur Verfügung. 

In direkter Umgebung liegen Winddaten des Deutschen Wetterdienstes für die Station Fried-

richshafen vor. Die Station liegt ca. 8 km südöstlich vom Plangebiet. An der DWD-Station 

Friedrichshafen werden meteorologische Messungen auf der Wasserfläche des Bodensees in 

ca. 400 m Abstand zum Ufer durchgeführt. Die dort erfasste Windrichtungsverteilung ist durch 

einen nordöstlichen Richtungssektor geprägt, südwestliche Richtungen bilden ein zweites Ma-

ximum. Durch die umliegenden Wasserflächen ist die mittlere Windgeschwindigkeit in 10 m 

Höhe mit 3.5 m/s erfasst und für Landoberflächen als sehr hoch einzustufen. Daher können 

die an der DWD-Station Friedrichshafen erfassten Windmessdaten nicht als repräsentativ für 

das Untersuchungsgebiet angesehen werden. 

Weiter liegen für das Untersuchungsgebiet regional repräsentative Winddaten auf Basis von 

Reanalysedaten des DWD für ein ca. 6 km x 6 km Raster und für den Zeitraum 2008-2017 vor. 

Die synthetischen Winddaten beschreiben die mittleren Windverhältnisse für die jeweiligen 

6 x 6 km2 großen Rasterflächen. Regionale Topographiestrukturen wie Mittelgebirge, die mit 

diesem Raster erfasst werden können, prägen dabei die Flächenmittel der Windverhältnisse. 

Kleinräumigere Strukturen wie lokale Talsysteme mit deren Einflüssen auf die Windverhält-

nisse, werden durch die Rasterflächen nicht erfasst. Gegenüber den ca. 6 x 6 km2 großen 

Rasterflächen der synthetischen Winddaten umfasst das mit LASAT für die Ausbreitungsrech-

nung betrachtete Untersuchungsgebiet einen deutlich kleineren Bereich. Daher können die 

Winddaten auf Basis von Reanalysedaten als repräsentativ für die großräumigen Windrich-

tungsverhältnisse im Untersuchungsgebiet in Kuppenlage betrachtet werden.  

Die regional repräsentativen Winddaten auf Basis von Reanalysedaten im Bereich des Unter-

suchungsgebietes sind in Abb. 4.2 dargestellt. Im Bereich des Untersuchungsgebietes weisen 

diese synthetischen Winddaten eine Windrichtungsverteilung auf, bei der westsüdwestliche 

Windrichtungen dominieren und eine weitere Häufung bei nordöstlichen Windrichtungen auf-

tritt. Die mittlere Windgeschwindigkeit in der entsprechenden Rasterfläche beträgt für den 

Zehnjahreszeitraum ca. 2.4 m/s. An den weiteren umliegenden Rasterflächen beschreiben die 

regional repräsentativen synthetischen Winddaten vergleichbare Verhältnisse. 

Für Baden-Württemberg stellt zudem die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Natur-

schutz Baden-Württemberg (LUBW) Steckbriefe synthetischer Ausbreitungsklassenstatistiken 

in einem 500 m-Raster basierend auf Modellsimulationen zur Verfügung. Für das Untersu-

chungsgebiet sind die Windrosen dieser Statistiken ebenfalls durch Windrichtungen mit  
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Abb. 4.2: Windrichtungs- und Windgeschwindigkeitsverteilung bei Stetten basierend auf Re-

analysedaten für den Zeitraum 2008-2017 (Quelle: DWD).   
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Südwest- bis Westkomponenten geprägt, mit einer weiteren Häufung aus nordöstlichen Rich-

tungen. Die mittlere Windgeschwindigkeit beträgt zwischen ca. 2.3 m/s und ca. 2.7 m/s. 

Die beschriebenen regional repräsentativen Winddaten auf Basis von Reanalysedaten werden 

für die Strömungs- und Ausbreitungsrechnungen mit LASAT für das Untersuchungsgebiet in 

Kuppenlage herangezogen. Dazu wird aus diesen Reanalysedaten der Windrichtung und -

geschwindigkeit in Verbindung mit Reanalysedaten des Wolkenbedeckungsgrades eine Aus-

breitungsklassenstatistik erzeugt und für die Ausbreitungsrechnungen unter Berücksichtigung 

der Rauigkeiten im Untersuchungsgebiet verwendet. 

Das diagnostische Windfeldmodell von LASAT berechnet für das gesamte Untersuchungsge-

biet die durch das Relief und die Landnutzung geprägte örtliche Windrichtungs- und Windge-

schwindigkeitsverteilung. Hierfür werden für jede Ausbreitungsklasse die Basiswindfelder be-

rechnet. Für die Schadstoffausbreitungsrechnungen werden die Anströmrichtungen um 2 

Grad variiert. Hierfür werden aus den Basiswindfeldern die entsprechenden Windfelder abge-

leitet. Die verwendete Ausbreitungsklassenstatistik repräsentiert in dieser Vorgehensweise die 

Referenz für die großräumigen Windverhältnisse, die dann mit den mittels LASAT berechneten 

örtlichen Windfeldern im Untersuchungsgebiet gekoppelt werden. Somit liegen für das Unter-

suchungsgebiet flächendeckend die Informationen zu den lokalen Windverhältnissen vor. Zu-

sätzlich werden die episodisch auftretenden thermisch induzierten Winde (Kaltluftströmungen; 

siehe Anhang A6) bei den Ausbreitungsrechnungen berücksichtigt 

4.4 Schadstoffhintergrundbelastung der Luft 

Die Immission eines Schadstoffes im Nahbereich von Straßen setzt sich aus der großräumig 

vorhandenen Hintergrundbelastung und der straßenverkehrsbedingten Zusatzbelastung zu-

sammen. Die Hintergrundbelastung entsteht durch Überlagerung von Immissionen aus Indust-

rie, Hausbrand, nicht detailliert betrachtetem Nebenstraßenverkehr und weiter entfernt fließen-

dem Verkehr sowie überregionalem Ferntransport von Schadstoffen. Es ist die Schadstoffbe-

lastung, die im Untersuchungsgebiet ohne Verkehr auf den explizit in die Untersuchung ein-

bezogenen Straßen vorliegen würde. 

Das Luftmessnetz wird in Baden-Württemberg durch die LUBW und in Bayern durch das Bay-

erische Landesamt für Umwelt (LfU) betrieben. In den Jahresauswertungen über die Immissi-

onsmesswerte sind u. a. Angaben zu den statistischen Kenngrößen der gemessenen Luft-

schadstoffe zu finden (LfU, 2013-2021; LUBW, 2013-2021), die zudem an die europäische 

Luftdatenbank AirBase der Europäischen Umweltagentur (EEA) übermittelt werden 
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(https://www.eea.europa.eu/ds_resolveuid/DAT-3-en). Die vorliegenden Daten für die dem 

Untersuchungsgebiet nächstgelegenen Stationen sind auszugsweise in Tab. 4.2 aufgeführt. 

Die NOx-Jahresmittelwerte wurden aus den NO2- und NO-Jahresmittelwerten der entspre-

chenden Veröffentlichungen entnommen, dabei sind für Baden-Württemberg in den Berichten 

Angaben für NO nur bis zum Jahr 2015 genannt. Alternativ wurden für Baden-Württemberg 

die NO-Jahresmittelwerte ab 2016 der Luftdatenbank AirBase entnommen.  

Die nächstgelegene Messstation befindet sich in ca. 9 km östlicher Entfernung im zentralen 

Siedlungsbereich von Friedrichshafen und ist ca. 100 m von der nächstgelegenen stärker be-

fahrenen Straße entfernt. Die dort erfassten Kenngrößen der Luftqualität sind nur gering durch 

verkehrsbedingte Beiträge beeinflusst. An der Messstation Konstanz, ca. 15 km westlich des 

Untersuchungsgebiets auf der Südseite des Bodensees gelegen, werden im südlichen Stadt-

bereich Luftqualitätsmessungen in einem Wohngebiet abseits von Hauptverkehrsstraßen mit 

entsprechend geringen verkehrsbedingten Beiträgen durchgeführt. In ca. 30 km südöstlicher 

Entfernung werden im zentralen Stadtgebiet von Lindau Luftqualitätsmessungen durch das 

LfU durchgeführt. Durch die Lage in einem Wohngebiet weisen die dort in den letzten Jahren 

erfassten Messdaten nur geringe verkehrsbedingte Beiträge auf. Die an der Messstation Bi-

berach, ca. 60 km nordöstlich des Untersuchungsgebietes und am Siedlungsrand gelegen, 

erfassten Messwerte weisen ebenfalls nur eine geringe Beeinflussung durch verkehrsbedingte 

Beiträge auf. Im Stadtgebiet von Reutlingen in ca. 90 km nördlicher Richtung finden Luftquali-

tätsmessungen an der Lederstraße statt; durch die Lage an der stark befahrenen Hauptver-

kehrsstraße weisen die dort erfassten Kennwerte deutliche verkehrsbedingte Beiträge auf. 

Das LUBW erhebt weiter im Rahmen des Spotmessungsprogramms die Luftschadstoffbelas-

tung an ausgewählten Untersuchungspunkten in Straßennähe, dabei wurden für das Jahr 

2016 unter anderem Messungen in Konstanz und in Markdorf durchgeführt (LUBW, 2017a), 

die an diesen Messstandorten jedoch nur die kleinräumigen Verhältnisse wiedergeben und 

nach Einschätzung der LUBW nicht den Anforderungen der 39. BImSchV genügen. Dabei 

wurde in Konstanz am Straßenrand der Theodor-Heuss-Straße für NO2 ein Jahresmittelwert 

bis 42 µg/m³ und für PM10 von 20 µg/m³ erfasst, durch die Lage des Messortes weisen diese 

Messwerte eine deutliche Verkehrsbeeinflussung auf. In Markdorf, ca. 5 km nordöstlich des 

Untersuchungsgebietes gelegen, wurde am Straßenrand mit deutlicher Verkehrsbeeinflus-

sung ein NO2-Jahresmittelwert bis 47 µg/m³ gemessen. Am Messpunkt für die städtische Hin-

tergrundbelastung beträgt die NO2-Gesamtbelastung in Markdorf im Jahresmittel 17 µg/m³.

  

https://www.eea.europa.eu/ds_resolveuid/DAT-3-en
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Schadstoff-
komponente 

Zeit- 
raum 

Friedrichs-
hafen 

Konstanz 

Lindau (Bo-
densee) 

Friedrichs-
hafener 
Straße 

Biberach 
Reutlingen 
Lederstraße 

Ost (S) 

NO2  
Jahresmittel 

2012 24 22 27 19 79 

2013 26 22 27 17 72 

2014 25 22 23 18 71 

2015 26 23 24 18 70 

2016 23 20 24 17 66 

2017 23 21 24 17 60 

2018 21 20 22 17 53 

2019 21 19 22 16 46 

2020 19 17 19 14 36 

PM10 
Jahresmittel 

2012 18 19 22 17 37 

2013 19 19 22 16 34 

2014 17 16 17 15 38 

2015 17 17 18 16 31 

2016 15 15 16 15 29 

2017 15 15 15 14 28 

2018 16 16 16 16 28 

2019 14 14 14 14 23 

2020 13 12 14 12 21 

PM10 - Über-
schreitung (An-
zahl der Tage 
über 50 µg/m³) 

2012 9 9 14 7 18 

2013 13 11 19 2 67 

2014 9 7 9 6 61 

2015 2 3 3 1 79 

2016 2 1 2 0 24 

2017 8 5 6 7 33 

2018 4 3 5 4 22 

2019 1 0 1 0 25 

2020 1 1 1 2 11 

PM2.5 
Jahresmittel 

2012 - - - - 10 

2013 - - - - 6 

2014 - - - - 22 

2015 - 12 13 - 19 

2016 - - 12 - 20 

2017 - 11 11 - 17 

2018 - 11 12 - 16 

2019 - 10 10 - 15 

2020 - 8 10 - 15 

NOX  
Jahresmittel 
(gemessen) 

2012 36 33 56 30 - 

2013 40 33 55 28 - 

2014 42 34 41 30 241 

2015 43 37 42 30 219 

2016 37 32 42 29 216 

2017 35 30 38 28 190 

2018 30 29 34 26 137 

2019 32 28 36 27 120 

2020 - - - - - 

Tab. 4.2: Jahreskenngrößen der Luftschadstoff-Messwerte in µg/m³ in der Umgebung des 
Untersuchungsgebietes (LfU, 2013-2021; LUBW, 2013-2021)) 
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In Kluftern, das sich in ca. 3 km nordöstlicher Entfernung zum Untersuchungsgebiet befindet, 

wurden im Rahmen der geplanten Ortsumfahrung von Kluftern durch unser Büro orientierende 

Messungen durchgeführt (Lohmeyer, 2015). Die daraus abgeleiteten Jahresmittelwerte der 

NO2-Gesamtbelastung betragen bei verkehrsbeeinflussten Messungen am Straßenrand für 

2015 ca. 40 µg/m³ und an einem Messstandort am Ortsrand von Kluftern für die lokale Hinter-

grundbelastung ca. 18 µg/m³.  

Neben den Messdaten des Landesmessnetzes sind im Internet Informationen über modellierte 

Flächenmittel der sogenannten Immissionsvorbelastung für NO2 und PM10 in einem 500 m-

Raster für die Jahre 2010 und 2020 (LUBW, 2014a) über den Daten- und Kartendienst der 

LUBW (https://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de) abrufbar. Für das Jahr 2010 kann diesen 

Modelldaten entnommen werden, dass in den Uferbereichen die modellierten Flächenmittel 

der NO2-Jahresmittelwerte außerhalb der Siedlungsbereiche von Konstanz und Friedrichsha-

fen um ca. 5 µg/m³ niedriger als in den Stadtgebieten sind und im Konstanzer Stadtgebiet 

zwischen 21 µg/m³ und 24 µg/m³ betragen. Für das Untersuchungsgebiet wird eine NO2-Be-

lastung zwischen 15 µg/m³ und 18 µg/m³ angeben. Für PM10 sind die Variationen zwischen 

den Jahresmittelwerten im Untersuchungsgebiet und in Friedrichshafen bzw. Konstanz gerin-

ger. Weiter zeigen die prognostizierten Flächenmittel für das Jahr 2020 eine deutliche Reduk-

tion der Immissionsvorbelastung für NO2 um circa 30 % gegenüber 2010. Die zeitliche Ent-

wicklung der beobachteten Jahresmittelwerte an den in Tab. 4.2 aufgelisteten Messstationen 

weisen mit Ausnahme der Stationen in Lindau und Reutlingen seit 2010 nur geringfügige Ab-

nahmen der NO2-Jahresmittelwerte auf und deuten solch eine Reduktion nicht an.  

Auf Grundlage der Messwerte an den Stationen Friedrichshafen und Konstanz, den Differen-

zen zwischen städtischen und außerstädtischen Uferbereichen des Bodensees sowie der 

Messergebnisse des Spotmessprogramms für Markdorf und den Messergebnissen für Kluftern 

(Lohmeyer, 2015) wird unter Berücksichtigung der zeitlichen Entwicklung der letzten Jahre 

eine NO2- und PM10-Hintergrundbelastung von 17 µg/m³ abgeleitet. In Orientierung an Anga-

ben von Romberg et al. (1996) wird für das Untersuchungsgebiet aus der angesetzten NO2-

Hintergrundbelastung eine NOx-Hintergrundbelastung von 26 µg/m³ abgeleitet. 

Entsprechend aktueller Untersuchungen (De Leeuw et al., 2009; Bruckmann et al., 2009) gibt 

es eine Korrelation zwischen PM10 und PM2.5. De Leeuw et al. (2009) erhielten bei der Da-

tenauswertung ein PM2.5 zu PM10-Verhältnis zwischen 0.5 und 0.8. Bruckmann et al. (2009) 

beziffern das Verhältnis zwischen 0.63 und 0.71. Dabei wird hier an Hintergrundstationen im 

Vergleich zu Stationen in Quellnähe (Verkehr und Industrie) ein höheres PM2.5- zu PM10-

https://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/
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Verhältnis bestimmt. Die in Tab. 4.2 aufgeführten PM2.5-Messwerte bestätigen diese Korre-

lation. 

Auf Grundlage dieser Verhältnisse von PM2.5 zu PM10 und der oben genannten Messwerte 

wird für das Untersuchungsgebiet eine PM2.5-Hintergrundbelastung von 13 µg/m³ angesetzt. 

In Tab. 4.3 sind die angesetzten Werte für die Schadstoffhintergrundbelastung dargestellt. 

Schadstoff Jahresmittelwert in µg/m³ 

NO2 17 

NOx 26 

PM10 17 

PM2.5 13 

Tab. 4.3: Angesetzte Schadstoffhintergrundbelastung im Untersuchungsgebiet im Bezugsjahr 
2020/2025/2035 

Für das Chemiemodell zur Beschreibung der NO-NO2-Konversion (Düring et al., 2011) wird in 

Orientierung an den Messungen der in Tab. 4.2 aufgeführten Messstationen der letzten Jahre 

eine Hintergrundbelastung für Ozon von 44 µg/m³ angesetzt. 

Mit Hilfe von technischen Maßnahmen und politischen Vorgaben wird angestrebt, die Emissi-

onen der o. a. Schadstoffe in den kommenden Jahren in Deutschland zu reduzieren. Deshalb 

wird erwartet, dass auch die großräumig vorliegenden Luftschadstoffbelastungen im Mittel im 

Gebiet von Deutschland absinken. Für das im Hinblick auf den Schutz der menschlichen Ge-

sundheit betrachtete Bezugsjahr 2025 zeigen Abschätzungen basierend auf RLuS (FGSV, 

2021) bezogen auf die heutige Situation Reduktionen der Immissionen für Stickoxide bis ca. 

4 %, für Feinstaubpartikel werden nur geringfügige Abnahmen genannt. Für das Bezugsjahr 

2035, das hinsichtlich der Konventionen des Stickstoffleitfadens H PSE bei der Ermittlung des 

verkehrsbedingten Stickstoffeintrages zu betrachten ist, sind vergleichbare Reduktionen ge-

nannt. Diese Abschätzungen beziehen sich auf das Gebiet von Deutschland; im Einzelfall kann 

die Entwicklung der Schadstoffkonzentrationen aufgrund regionaler Emissionsentwicklungen 

davon abweichen. Im Rahmen dieser Untersuchung wird auf die Berücksichtigung dieser Re-

duktion verzichtet; das entspricht einer konservativen Vorgehensweise. 
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5 EMISSIONEN 

5.1 Betrachtete Schadstoffe 

Die Kraftfahrzeuge emittieren bei ihrem Betrieb eine Vielzahl von Schadstoffen. Die Relevanz 

dieser Schadstoffe ist recht unterschiedlich. Immissionsgrenzwerte zum Schutz der menschli-

chen Gesundheit werden erfahrungsgemäß am ehesten bei NO2 und PM10 erreicht, weshalb 

diese Stoffe im vorliegenden Gutachten detailliert betrachtet werden. Zudem werden die 

PM2.5-Immissionen behandelt.  

Für die Betrachtungen zum Stickstoffeintrag in FFH-Gebiete sind entsprechend dem Stickstof-

fleitfaden H PSE die NOx-Emissionen und Ammoniakemissionen (NH3) zu betrachten. 

5.2 Methode zur Bestimmung der Emissionsfaktoren 

Zur Ermittlung der Emissionen werden die Verkehrsdaten und für jeden Luftschadstoff so ge-

nannte Emissionsfaktoren benötigt. Die Emissionsfaktoren sind Angaben über die pro mittle-

rem Fahrzeug der Fahrzeugflotte und Straßenkilometer freigesetzten Schadstoffmengen. Im 

vorliegenden Gutachten werden die Emissionsfaktoren für die Fahrzeugarten Leichtverkehr 

(LV) und Schwerverkehr (SV) unterschieden. Die Fahrzeugart LV enthält dabei die PKW, die 

leichten Nutzfahrzeuge (lNfz) inklusive zeitlicher Entwicklung des Anteils am LV nach TRE-

MOD (2010) und die Motorräder, die Fahrzeugart SV versteht sich inklusive Lastkraftwagen, 

Sattelschleppern, Bussen usw. 

Die Emissionsfaktoren der Partikel (PM10, PM2.5) setzen sich aus „motorbedingten“ und 

„nicht motorbedingten“ (Reifenabrieb, Staubaufwirbelung etc.) Emissionsfaktoren zusammen. 

Die Ermittlung der motorbedingten Emissionen erfolgt entsprechend der VDI-Richtlinie „Kfz-

Emissionsbestimmung“ (VDI 3782 Blatt 7, 2020). 

Die motorbedingten Emissionsfaktoren der Fahrzeuge einer Fahrzeugkategorie (PKW, leichte 

Nutzfahrzeuge, Busse etc.) werden mithilfe des „Handbuchs für Emissionsfaktoren des Stra-

ßenverkehrs HBEFA“ Version 4.1 (UBA, 2019) berechnet, das gegenüber Version 3.3 (UBA, 

2017) u. a. neue NOx-Angaben für Diesel-Kfz und für NH3 differenziertere Angaben zu Frei-

setzungen durch LKW berücksichtigt. Im HBEFA4.1 sind mittlerweile auch nicht motorbedingte 

Emissionsfaktoren für Feinstaub (PM10, PM2.5) aufgrund von Abrieb und Aufwirbelung ent-

halten. 
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Die motorbedingten Emissionsfaktoren hängen für die Fahrzeugarten PKW und LKW im We-

sentlichen ab von  

• den so genannten Verkehrssituationen („Fahrverhalten“), das heißt der Verteilung von Fahr-

geschwindigkeit, Beschleunigung, Häufigkeit und Dauer von Standzeiten, 

• der sich fortlaufend ändernden Fahrzeugflotte (Anteil Diesel etc.), 

• der Zusammensetzung der Fahrzeugschichten (Fahrleistungsanteile der Fahrzeuge einer 

bestimmten Gewichts- bzw. Hubraumklasse und einem bestimmten Stand der Technik hin-

sichtlich Abgasemission, z. B. EURO 2, 3, ...) und damit vom Jahr, für welches der Emissi-

onsfaktor bestimmt wird (= Bezugsjahr),  

• der Längsneigung der Fahrbahn (mit zunehmender Längsneigung nehmen die Emissionen 

pro Fahrzeug und gefahrenem Kilometer entsprechend der Steigung deutlich zu, bei Gefäl-

len weniger deutlich ab) und 

• dem Prozentsatz der Fahrzeuge, die mit nicht betriebswarmem Motor betrieben werden und 

deswegen teilweise erhöhte Emissionen (Kaltstarteinfluss) haben.  

Das HBEFA4.1 berücksichtigt für dieselbetriebene PKW und leichte Nutzfahrzeuge eine Kor-

rektur der Emissionsfaktoren sowie den Einfluss der Lufttemperatur auf die Organisation der 

Abgasnachbehandlungseinrichtung für Euro-4, Euro-5 und Euro-6-Diesel-Kfz. Die in der vor-

liegenden Untersuchung verwendeten Emissionsfaktoren für das Betrachtungsgebiet berück-

sichtigen die an der ca. 5 km nordöstlich von Immenstaad gelegenen DWD-Station Friedrichs-

hafen-Unterraderach erfassten stündlichen Zeitreihen der Lufttemperatur im Zeitraum 2009 – 

2018 (Quelle: DWD) mit einer mittleren Temperatur von 10.1 °C. 

Die Zusammensetzung der Fahrzeuge innerhalb der Fahrzeugkategorien wird für das zu be-

trachtende Bezugsjahr dem HBEFA (UBA, 2019) entnommen. Darin ist die Gesetzgebung be-

züglich Abgasgrenzwerten (EURO 2, 3, ...) berücksichtigt. Die Staub-Fraktion der motorbe-

dingten Emissionen kann nach vorliegenden Erkenntnissen (Klingenberg et al., 1991; Israël et 

al., 1994; Gehrig et al., 2003) zu 100 % der Partikelgröße kleiner 1 μm (aerodynamischer 

Durchmesser) und damit der PM10- und der PM2.5-Fraktion zugeordnet werden.  

Die Bildung von so genannten sekundären Partikeln wird mit der angesetzten Hintergrundbe-

lastung berücksichtigt, soweit dieser Prozess in großen Entfernungen (10 km bis 50 km) von 

den Schadstoffquellen relevant wird. Für die kleineren Entfernungen sind die sekundären 
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Partikel in den aus Immissionsmessungen abgeleiteten nicht motorbedingten Emissionsfakto-

ren enthalten.  

Die Längsneigung der Straßen wird aus Höhenplänen, Lageplänen bzw. digitalen Geländeda-

ten des Untersuchungsgebietes entnommen. Der Kaltstarteinfluss innerorts für PKW bzw. lNfz 

wird entsprechend HBEFA angesetzt, sofern er in der Summe einen Zuschlag darstellt. 

Für diese Ausarbeitung werden folgende Verkehrssituationen herangezogen: 

AB120: Autobahn, Tempolimit 120 km/h 

AO-HVS100: Außerörtliche Hauptverkehrsstraße, Tempolimit 100 km/h 

AO-HVS80: Außerörtliche Hauptverkehrsstraße, Tempolimit 80 km/h 

AO-HVS80d: Außerörtliche Hauptverkehrsstraße, Tempolimit 80 km/h, dichter Verkehr 

AO-HVS70: Außerörtliche Hauptverkehrsstraße, Tempolimit 70 km/h 

AO-HVS70d: Außerörtliche Hauptverkehrsstraße, Tempolimit 70 km/h, dichter Verkehr 

AO-HVS70s: Außerörtliche Hauptverkehrsstraße, Tempolimit 70 km/h, Stop- & Go-Verkehr 

AO-Sam70: Außerörtliche Sammelstraße, Tempolimit 70 km/h 

AO-Sam70d: Außerörtliche Sammelstraße, Tempolimit 70 km/h, dichter Verkehr 

AO-Sam70s: Außerörtliche Sammelstraße, Tempolimit 70 km/h, Stop- & Go-Verkehr 

IO-HVS50: Innerörtliche Hauptverkehrsstraße, Tempolimit 50 km/h 

IO-HVS50d: Innerörtliche Hauptverkehrsstraße, Tempolimit 50 km/h, dichter Verkehr 

IO-HVS50s: Innerörtliche Hauptverkehrsstraße, Tempolimit 50 km/h, Stop- & Go-Verkehr 

IO-Sam50: Innerörtliche Sammelstraße, Tempolimit 50 km/h 

IO-Sam50d: Innerörtliche Sammelstraße, Tempolimit 50 km/h, dichter Verkehr 

IO-Sam50s: Innerörtliche Sammelstraße, Tempolimit 50 km/h, Stop- & Go-Verkehr 

IO-NS50d: Innerörtliche Nebenstraße, Tempolimit 50 km/h, dichter Verkehr 

IO-NS50s: Innerörtliche Nebenstraße, Tempolimit 50 km/h, Stop- & Go-Verkehr 

Im Untersuchungsgebiet werden für Kreuzungsbereiche mit eingeschränkten Verkehrsabläu-

fen die erhöhten Schadstofffreisetzungen über einen Stauanteil von 20 % berücksichtigt. 

Für die geplante zweibahnig vierstreifige Neubaustrecke der B 31 wird in Anlehnung an die 

zulässigen Fahrgeschwindigkeiten entlang den westlich und östlich des Untersuchungsgebiets 

bereits mehrstreifig ausgebauten Abschnitten der B 31 die Verkehrssituation „AB120“ ange-

setzt. 
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In Tab. 5.1 sind die berücksichtigten Verkehrssituationen und die entsprechenden Emissions-

faktoren für das Bezugsjahr 2025 aufgeführt, klassifiziert wie im HBEFA für Längsneigungs-

klassen in 2 %-Stufen für Steigungs- und Gefällestrecken sowie Gegenverkehrsstrecken (ge-

kennzeichnet durch vorangestellte „+“-Plus-, „-„-Minus- und „_“-Unterstrichzeichen). Die Emis-

sionen werden auf der Grundlage der im Verkehrsgutachten genannten Verkehrsprognosen 

2035 im Hinblick auf den Schutz der menschlichen Gesundheit für das Bezugsjahr 2025 be-

rechnet, das entspricht einer konservativen Vorgehensweise. Mit jedem späteren Jahr der ge-

planten Verkehrsfreigabe sind geringere motorbedingte Emissionsfaktoren verbunden. Für 

den Stickstofffeintrag wird entsprechend dem Stickstoffleitfaden H PSE das Jahr der Verkehrs-

prognose angesetzt, hier 2035 (Tab. 5.2). Die angesetzten Verkehrssituationen sind im An-

hang A7 für die betrachteten Untersuchungsfälle dargestellt.  

Straßenparameter spezifische Emissionsfaktoren je Kfz in g/km 2025 

Verkehrssituation 

Ge-
schwin-
digkeit 
(PKW) 

NOX 
PM10 / PM2.5  
(nur Abgase) 

PM 10 (nur 
Abrieb und 

Aufwirbelung) 

PM2.5  
(nur Abrieb) 

NO2 direkt 

LV SV LV SV LV SV LV SV LV SV 

AB120 122.0 0.268 0.643 0.0029 0.0140 0.030 0.130 0.009 0.044 0.086 0.153 

AB120-2 122.0 0.163 1.050 0.0021 0.0044 0.030 0.130 0.009 0.044 0.052 0.276 

AB120-4 122.0 0.097 0.305 0.0017 0.0019 0.030 0.130 0.009 0.044 0.031 0.077 

AB120+2 122.0 0.449 0.766 0.0043 0.0133 0.030 0.130 0.009 0.044 0.145 0.167 

AB120+4 122.0 0.744 1.075 0.0068 0.0188 0.030 0.130 0.009 0.044 0.241 0.231 

AO-HVS100 94.0 0.210 0.827 0.0020 0.0153 0.030 0.130 0.009 0.048 0.067 0.192 

AO-HVS100-2 94.0 0.128 1.216 0.0014 0.0067 0.030 0.130 0.009 0.048 0.040 0.308 

AO-HVS100-4 94.0 0.080 0.537 0.0010 0.0033 0.030 0.130 0.009 0.048 0.025 0.133 

AO-HVS100+2 94.0 0.331 0.904 0.0031 0.0169 0.030 0.130 0.009 0.048 0.106 0.190 

AO-HVS100+4 94.0 0.497 1.135 0.0049 0.0167 0.030 0.130 0.009 0.048 0.160 0.229 

AO-HVS100_2 94.0 0.230 1.060 0.0022 0.0118 0.030 0.130 0.009 0.048 0.073 0.249 

AO-HVS100_4 94.0 0.289 0.836 0.0030 0.0100 0.030 0.130 0.009 0.048 0.092 0.181 

AO-HVS100_6 94.0 0.380 0.832 0.0037 0.0119 0.030 0.130 0.009 0.048 0.123 0.171 

AO-HVS80-2 76.1 0.108 1.152 0.0012 0.0063 0.030 0.130 0.011 0.052 0.033 0.291 

AO-HVS80+2 76.1 0.255 0.962 0.0023 0.0178 0.030 0.130 0.011 0.052 0.081 0.208 

AO-HVS80_2 76.1 0.182 1.057 0.0017 0.0120 0.030 0.130 0.011 0.052 0.057 0.250 

AO-HVS80d_2 62.0 0.168 1.296 0.0016 0.0133 0.030 0.130 0.012 0.059 0.052 0.314 

AO-HVS80s_2 15.5 0.349 6.745 0.0034 0.0382 0.030 0.130 0.015 0.068 0.110 1.723 

AO-HVS70 67.0 0.155 0.982 0.0016 0.0146 0.026 0.100 0.012 0.056 0.048 0.232 

AO-HVS70-2 67.0 0.104 1.369 0.0012 0.0072 0.026 0.100 0.012 0.056 0.032 0.346 

AO-HVS70-4 67.0 0.074 0.668 0.0009 0.0042 0.026 0.100 0.012 0.056 0.022 0.168 

AO-HVS70+2 67.0 0.231 1.036 0.0020 0.0189 0.026 0.100 0.012 0.056 0.073 0.231 

AO-HVS70+4 67.0 0.335 1.155 0.0027 0.0196 0.026 0.100 0.012 0.056 0.106 0.238 

AO-HVS70_2 67.0 0.168 1.202 0.0016 0.0130 0.026 0.100 0.012 0.056 0.052 0.288 

AO-HVS70_4 67.0 0.204 0.912 0.0018 0.0119 0.026 0.100 0.012 0.056 0.064 0.203 
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Straßenparameter spezifische Emissionsfaktoren je Kfz in g/km 2025 

Verkehrssituation 

Ge-
schwin-
digkeit 
(PKW) 

NOX 
PM10 / PM2.5  
(nur Abgase) 

PM 10 (nur 
Abrieb und 

Aufwirbelung) 

PM2.5  
(nur Abrieb) 

NO2 direkt 

LV SV LV SV LV SV LV SV LV SV 

AO-HVS70_6 67.0 0.266 0.872 0.0023 0.0127 0.026 0.100 0.012 0.056 0.084 0.182 

AO-HVS70d 53.8 0.202 1.408 0.0018 0.0158 0.033 0.350 0.013 0.064 0.063 0.337 

AO-HVS70d-2 53.8 0.144 1.915 0.0014 0.0092 0.033 0.350 0.013 0.064 0.044 0.488 

AO-HVS70d+2 53.8 0.281 1.300 0.0024 0.0208 0.033 0.350 0.013 0.064 0.088 0.301 

AO-HVS70d_2 53.8 0.213 1.608 0.0019 0.0150 0.033 0.350 0.013 0.064 0.066 0.395 

AO-HVS70d_4 53.8 0.245 1.267 0.0021 0.0144 0.033 0.350 0.013 0.064 0.077 0.298 

AO-HVS70s 14.4 0.349 6.246 0.0033 0.0497 0.045 1.200 0.015 0.068 0.108 1.582 

AO-HVS70s-2 14.4 0.291 7.593 0.0029 0.0444 0.045 1.200 0.015 0.068 0.090 1.952 

AO-HVS70s+2 14.4 0.422 5.563 0.0039 0.0565 0.045 1.200 0.015 0.068 0.132 1.391 

AO-HVS70s_2 14.4 0.356 6.578 0.0034 0.0504 0.045 1.200 0.015 0.068 0.111 1.672 

AO-HVS70s_4 14.4 0.378 6.388 0.0036 0.0491 0.045 1.200 0.015 0.068 0.118 1.624 

AO-Sam70 63.7 0.168 1.153 0.0016 0.0140 0.026 0.100 0.012 0.058 0.052 0.277 

AO-Sam70-2 63.7 0.113 1.433 0.0012 0.0076 0.026 0.100 0.012 0.058 0.035 0.361 

AO-Sam70-4 63.7 0.081 0.755 0.0009 0.0046 0.026 0.100 0.012 0.058 0.024 0.190 

AO-Sam70+2 63.7 0.246 1.130 0.0022 0.0190 0.026 0.100 0.012 0.058 0.077 0.257 

AO-Sam70+4 63.7 0.353 1.274 0.0033 0.0205 0.026 0.100 0.012 0.058 0.112 0.271 

AO-Sam70_2 63.7 0.180 1.282 0.0017 0.0133 0.026 0.100 0.012 0.058 0.056 0.309 

AO-Sam70_4 63.7 0.217 1.015 0.0021 0.0126 0.026 0.100 0.012 0.058 0.068 0.231 

AO-Sam70_6 63.7 0.277 0.941 0.0024 0.0134 0.026 0.100 0.012 0.058 0.088 0.201 

AO-Sam70d 52.1 0.186 1.358 0.0017 0.0172 0.033 0.350 0.014 0.065 0.057 0.322 

AO-Sam70d-2 52.1 0.132 1.726 0.0013 0.0106 0.033 0.350 0.014 0.065 0.040 0.432 

AO-Sam70d+2 52.1 0.258 1.336 0.0022 0.0216 0.033 0.350 0.014 0.065 0.080 0.310 

AO-Sam70d_2 52.1 0.195 1.531 0.0018 0.0161 0.033 0.350 0.014 0.065 0.060 0.371 

AO-Sam70d_4 52.1 0.228 1.307 0.0020 0.0151 0.033 0.350 0.014 0.065 0.071 0.307 

AO-Sam70d_6 52.1 0.281 1.166 0.0024 0.0155 0.033 0.350 0.014 0.065 0.089 0.261 

AO-Sam70s 14.4 0.349 6.195 0.0033 0.0498 0.045 1.200 0.015 0.068 0.108 1.568 

AO-Sam70s-2 14.4 0.291 7.037 0.0029 0.0435 0.045 1.200 0.015 0.068 0.090 1.800 

AO-Sam70s+2 14.4 0.422 5.479 0.0039 0.0571 0.045 1.200 0.015 0.068 0.132 1.369 

AO-Sam70s_2 14.4 0.356 6.258 0.0034 0.0503 0.045 1.200 0.015 0.068 0.111 1.584 

AO-Sam70s_4 14.4 0.378 6.086 0.0036 0.0493 0.045 1.200 0.015 0.068 0.118 1.541 

AO-Sam70s_6 14.4 0.413 5.727 0.0043 0.0491 0.045 1.200 0.015 0.068 0.130 1.448 

IO-HVS50_2 49.0 0.189 1.319 0.0051 0.0163 0.026 0.100 0.014 0.066 0.053 0.310 

IO-HVS50+4 49.0 0.324 1.383 0.0062 0.0264 0.026 0.100 0.014 0.066 0.097 0.291 

IO-HVS50d 39.6 0.227 2.012 0.0053 0.0193 0.032 0.350 0.016 0.068 0.065 0.471 

IO-HVS50d-2 39.6 0.175 2.043 0.0049 0.0119 0.032 0.350 0.016 0.068 0.049 0.511 

IO-HVS50d-4 39.6 0.137 1.154 0.0046 0.0078 0.032 0.350 0.016 0.068 0.036 0.287 

IO-HVS50d-6 39.6 0.115 0.788 0.0043 0.0061 0.032 0.350 0.016 0.068 0.030 0.194 

IO-HVS50d+2 39.6 0.292 1.587 0.0058 0.0272 0.032 0.350 0.016 0.068 0.086 0.358 

IO-HVS50d+4 39.6 0.385 1.705 0.0064 0.0311 0.032 0.350 0.016 0.068 0.117 0.376 

IO-HVS50d_2 39.6 0.233 1.815 0.0054 0.0195 0.032 0.350 0.016 0.068 0.067 0.435 
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Straßenparameter spezifische Emissionsfaktoren je Kfz in g/km 2025 

Verkehrssituation 

Ge-
schwin-
digkeit 
(PKW) 

NOX 
PM10 / PM2.5  
(nur Abgase) 

PM 10 (nur 
Abrieb und 

Aufwirbelung) 

PM2.5  
(nur Abrieb) 

NO2 direkt 

LV SV LV SV LV SV LV SV LV SV 

IO-HVS50d_4 39.6 0.261 1.429 0.0055 0.0195 0.032 0.350 0.016 0.068 0.077 0.331 

IO-HVS50d_6 39.6 0.311 1.366 0.0058 0.0201 0.032 0.350 0.016 0.068 0.093 0.304 

IO-HVS50s 12.5 0.356 6.451 0.0068 0.0518 0.044 1.200 0.016 0.068 0.106 1.592 

IO-HVS50s-2 12.5 0.307 7.631 0.0065 0.0438 0.044 1.200 0.016 0.068 0.090 1.931 

IO-HVS50s-6 12.5 0.246 5.608 0.0059 0.0307 0.044 1.200 0.016 0.068 0.071 1.424 

IO-HVS50s+4 12.5 0.489 5.507 0.0078 0.0662 0.044 1.200 0.016 0.068 0.148 1.323 

IO-HVS50s_2 12.5 0.362 6.640 0.0069 0.0513 0.044 1.200 0.016 0.068 0.107 1.651 

IO-HVS50s_4 12.5 0.379 6.154 0.0070 0.0514 0.044 1.200 0.016 0.068 0.113 1.526 

IO-Sam50 46.5 0.242 1.158 0.0055 0.0174 0.026 0.100 0.014 0.066 0.067 0.248 

IO-Sam50_2 46.5 0.252 1.111 0.0055 0.0163 0.026 0.100 0.014 0.066 0.070 0.252 

IO-Sam50_4 46.5 0.281 0.950 0.0058 0.0152 0.026 0.100 0.014 0.066 0.080 0.207 

IO-Sam50_6 46.5 0.329 1.022 0.0061 0.0157 0.026 0.100 0.014 0.066 0.096 0.215 

IO-Sam50d 37.4 0.254 2.155 0.0056 0.0229 0.033 0.350 0.016 0.068 0.071 0.511 

IO-Sam50d-2 37.4 0.203 2.494 0.0051 0.0160 0.033 0.350 0.016 0.068 0.054 0.614 

IO-Sam50d+2 37.4 0.320 1.950 0.0061 0.0292 0.033 0.350 0.016 0.068 0.092 0.456 

IO-Sam50d_2 37.4 0.261 2.222 0.0056 0.0226 0.033 0.350 0.016 0.068 0.073 0.535 

IO-Sam50d_4 37.4 0.287 1.954 0.0058 0.0227 0.033 0.350 0.016 0.068 0.082 0.464 

IO-Sam50d_6 37.4 0.328 1.717 0.0061 0.0232 0.033 0.350 0.016 0.068 0.095 0.394 

IO-Sam50s 12.5 0.368 5.852 0.0069 0.0520 0.044 1.200 0.016 0.068 0.106 1.436 

IO-Sam50s-2 12.5 0.319 6.259 0.0066 0.0438 0.044 1.200 0.016 0.068 0.091 1.557 

IO-Sam50s_2 12.5 0.373 5.887 0.0070 0.0511 0.044 1.200 0.016 0.068 0.108 1.447 

IO-Sam50s_4 12.5 0.390 5.747 0.0071 0.0514 0.044 1.200 0.016 0.068 0.114 1.414 

IO-Sam50s_6 12.5 0.420 5.334 0.0073 0.0510 0.044 1.200 0.016 0.068 0.123 1.305 

IO-NS50d_2 33.0 0.323 1.987 0.0062 0.0216 0.034 0.500 0.016 0.068 0.085 0.468 

IO-NS50d_4 33.0 0.347 1.630 0.0080 0.0217 0.034 0.500 0.016 0.068 0.093 0.377 

IO-NS50s_2 12.5 0.401 5.915 0.0072 0.0512 0.044 1.200 0.016 0.068 0.110 1.451 

IO-NS50s_4 12.5 0.418 5.726 0.0073 0.0515 0.044 1.200 0.016 0.068 0.116 1.407 

Tab. 5.1: Emissionsfaktoren in g/km je Kfz für die betrachteten Straßen im Untersuchungsge-
biet für das Bezugsjahr 2025 
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Straßenparameter spezifische Emissionsfaktoren je Kfz in g/km 2035 

Verkehrssituation 

Ge-
schwin-
digkeit 
(PKW) 

NOX NH3 

LV SV LV SV 

AB120 122.0 0.077 0.591 0.0153 0.0131 

AB120-2 122.0 0.050 1.137 0.0153 0.0131 

AB120-4 122.0 0.030 0.318 0.0153 0.0131 

AB120+2 122.0 0.130 0.603 0.0153 0.0131 

AB120+4 122.0 0.244 0.817 0.0153 0.0131 

AO-HVS100 94.0 0.062 0.727 0.0144 0.0124 

AO-HVS100-2 94.0 0.038 1.263 0.0144 0.0124 

AO-HVS100-4 94.0 0.023 0.542 0.0144 0.0124 

AO-HVS100+2 94.0 0.098 0.672 0.0144 0.0124 

AO-HVS100+4 94.0 0.148 0.773 0.0144 0.0124 

AO-HVS100_2 94.0 0.068 0.967 0.0144 0.0124 

AO-HVS100_4 94.0 0.085 0.657 0.0144 0.0124 

AO-HVS100_6 94.0 0.114 0.596 0.0144 0.0124 

AO-HVS80-2 76.1 0.031 1.188 0.0088 0.0123 

AO-HVS80+2 76.1 0.073 0.742 0.0088 0.0123 

AO-HVS80_2 76.1 0.052 0.965 0.0088 0.0123 

AO-HVS80d_2 62.0 0.048 1.237 0.0088 0.0123 

AO-HVS80s_2 15.5 0.100 7.092 0.0146 0.0173 

AO-HVS70 67.0 0.045 0.891 0.0088 0.0123 

AO-HVS70-2 67.0 0.030 1.414 0.0088 0.0123 

AO-HVS70-4 67.0 0.022 0.687 0.0088 0.0123 

AO-HVS70+2 67.0 0.067 0.837 0.0088 0.0123 

AO-HVS70+4 67.0 0.097 0.806 0.0088 0.0123 

AO-HVS70_2 67.0 0.048 1.126 0.0088 0.0123 

AO-HVS70_4 67.0 0.059 0.747 0.0088 0.0123 

AO-HVS70_6 67.0 0.077 0.639 0.0088 0.0123 

AO-HVS70d 53.8 0.058 1.330 0.0088 0.0123 

AO-HVS70d-2 53.8 0.041 2.006 0.0088 0.0123 

AO-HVS70d+2 53.8 0.080 1.134 0.0088 0.0123 

AO-HVS70d_2 53.8 0.061 1.570 0.0088 0.0123 

AO-HVS70d_4 53.8 0.070 1.146 0.0088 0.0123 

AO-HVS70s 14.4 0.099 6.476 0.0146 0.0173 

AO-HVS70s-2 14.4 0.082 8.065 0.0146 0.0173 

AO-HVS70s+2 14.4 0.121 5.639 0.0146 0.0173 

AO-HVS70s_2 14.4 0.102 6.852 0.0146 0.0173 

AO-HVS70s_4 14.4 0.108 6.653 0.0146 0.0173 

AO-Sam70 63.7 0.048 1.085 0.0088 0.0123 

AO-Sam70-2 63.7 0.032 1.477 0.0088 0.0123 

AO-Sam70-4 63.7 0.023 0.782 0.0088 0.0123 

AO-Sam70+2 63.7 0.070 0.952 0.0088 0.0123 
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Straßenparameter spezifische Emissionsfaktoren je Kfz in g/km 2035 

Verkehrssituation 

Ge-
schwin-
digkeit 
(PKW) 

NOX NH3 

LV SV LV SV 

AO-Sam70+4 63.7 0.102 0.952 0.0088 0.0123 

AO-Sam70_2 63.7 0.051 1.215 0.0088 0.0123 

AO-Sam70_4 63.7 0.062 0.867 0.0088 0.0123 

AO-Sam70_6 63.7 0.080 0.719 0.0088 0.0123 

AO-Sam70d 52.1 0.053 1.257 0.0088 0.0123 

AO-Sam70d-2 52.1 0.037 1.758 0.0088 0.0123 

AO-Sam70d+2 52.1 0.074 1.162 0.0088 0.0123 

AO-Sam70d_2 52.1 0.056 1.460 0.0088 0.0123 

AO-Sam70d_4 52.1 0.065 1.175 0.0088 0.0123 

AO-Sam70d_6 52.1 0.081 0.961 0.0088 0.0123 

AO-Sam70s 14.4 0.099 6.421 0.0146 0.0173 

AO-Sam70s-2 14.4 0.082 7.421 0.0146 0.0173 

AO-Sam70s+2 14.4 0.121 5.543 0.0146 0.0173 

AO-Sam70s_2 14.4 0.102 6.482 0.0146 0.0173 

AO-Sam70s_4 14.4 0.108 6.295 0.0146 0.0173 

AO-Sam70s_6 14.4 0.120 5.896 0.0146 0.0173 

IO-HVS50_2 49.0 0.069 1.181 0.0084 0.0116 

IO-HVS50+4 49.0 0.108 0.963 0.0084 0.0116 

IO-HVS50d 39.6 0.080 1.843 0.0084 0.0116 

IO-HVS50d-2 39.6 0.065 2.075 0.0084 0.0116 

IO-HVS50d-4 39.6 0.054 1.154 0.0084 0.0116 

IO-HVS50d-6 39.6 0.048 0.775 0.0084 0.0116 

IO-HVS50d+2 39.6 0.099 1.313 0.0084 0.0116 

IO-HVS50d+4 39.6 0.126 1.308 0.0084 0.0116 

IO-HVS50d_2 39.6 0.082 1.694 0.0084 0.0116 

IO-HVS50d_4 39.6 0.090 1.231 0.0084 0.0116 

IO-HVS50d_6 39.6 0.107 1.085 0.0084 0.0116 

IO-HVS50s 12.5 0.115 6.482 0.0132 0.0160 

IO-HVS50s-2 12.5 0.101 7.994 0.0132 0.0160 

IO-HVS50s-6 12.5 0.083 5.876 0.0132 0.0160 

IO-HVS50s+4 12.5 0.154 5.239 0.0132 0.0160 

IO-HVS50s_2 12.5 0.117 6.747 0.0132 0.0160 

IO-HVS50s_4 12.5 0.122 6.190 0.0132 0.0160 

IO-Sam50 46.5 0.092 0.896 0.0084 0.0116 

IO-Sam50_2 46.5 0.095 0.937 0.0084 0.0116 

IO-Sam50_4 46.5 0.104 0.720 0.0084 0.0116 

IO-Sam50_6 46.5 0.119 0.720 0.0084 0.0116 

IO-Sam50d 37.4 0.095 2.015 0.0084 0.0116 

IO-Sam50d-2 37.4 0.080 2.509 0.0084 0.0116 

IO-Sam50d+2 37.4 0.114 1.737 0.0084 0.0116 



Lohmeyer GmbH  40 

   
Neubau der B 31 zwischen Meersburg/West und Immenstaad  63888_Bericht.docx 
Luftschadstoffgutachten unter Berücksichtigung des Stickstoffeintrages für das Linienbestimmungsverfahren 

Straßenparameter spezifische Emissionsfaktoren je Kfz in g/km 2035 

Verkehrssituation 

Ge-
schwin-
digkeit 
(PKW) 

NOX NH3 

LV SV LV SV 

IO-Sam50d_2 37.4 0.097 2.123 0.0084 0.0116 

IO-Sam50d_4 37.4 0.105 1.802 0.0084 0.0116 

IO-Sam50d_6 37.4 0.116 1.475 0.0084 0.0116 

IO-Sam50s 12.5 0.126 5.804 0.0132 0.0160 

IO-Sam50s-2 12.5 0.112 6.327 0.0132 0.0160 

IO-Sam50s_2 12.5 0.128 5.838 0.0132 0.0160 

IO-Sam50s_4 12.5 0.133 5.696 0.0132 0.0160 

IO-Sam50s_6 12.5 0.142 5.226 0.0132 0.0160 

IO-NS50d_2 33.0 0.133 1.802 0.0132 0.0160 

IO-NS50d_4 33.0 0.140 1.393 0.0132 0.0160 

IO-NS50s_2 12.5 0.152 5.876 0.0132 0.0160 

IO-NS50s_4 12.5 0.157 5.674 0.0132 0.0160 

Tab. 5.2: Emissionsfaktoren in g/km je Kfz für die betrachteten Straßen im Untersuchungsge-
biet für das Bezugsjahr 2035 

5.3 Emissionen des untersuchten Straßennetzes 

Die Emissionen des betrachteten Schadstoffes NOx werden für jeden der betrachteten Stra-

ßenabschnitte ermittelt. Dabei wirken sich sowohl die verschiedenen Verkehrsaufkommen und 

LKW-(SV)-Anteile als auch die unterschiedlichen Verkehrssituationen aus. In Anhang A8 sind 

die räumlichen Verteilungen der Emissionen für die Schadstoffe NOx, PM10 und PM2.5 dar-

gestellt. Die Schadstofffreisetzungen entlang der B 31 werden wie im Anhang A8 dargestellt 

in den Ausbreitungsrechnungen fahrtrichtungsfein berücksichtigt. 

Tab. 5.3 zeigt die Verkehrskennwerte und die daraus mit HBEFA 4.1 abgeleiteten Emissionen, 

ausgedrückt als strecken- und zeitbezogene Emissionsdichten, exemplarisch für einen Stre-

ckenabschnitt der B 31 südöstlich von Stetten (Bestand + Planvarianten 

A1/A2/AB1/AB1/AB2/B1/B2/C1/C2) bzw. nordöstlich von Stetten (Planvarianten 

B1.1/B2.1/C1.1/C2.1) für die betrachteten Untersuchungsfälle im Bezugsjahr 2025.  

Im Prognosebezugsfall ist das Verkehrsaufkommen ca. 9 % geringer als im Prognosenullfall. 

Unter Berücksichtigung der im Prognosebezugsfall um knapp 7 % höheren Anzahl von LKW-

Fahrten, sind gegenüber dem Prognosenullfall die NOx- und PM10-Feinstaub-Emissionen um 

ca. 4 % und die PM2.5-Emissionen ca. 2 % geringer abgeleitet. 
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Unter-
suchungs- 

fall 

DTV in 
Kfz/24h 

LKW-
Anteil 
in % 

Verkehrs-situa-
tion 

Mittlere Emissionsdichte 

NOx 
in mg/(m*s) 

PM10 
mg/(m*s) 

PM2.5 
mg/(m*s) 

NO2 direkt 
in mg/(m*s) 

Prognose-
nullfall 

23 700 16.0 
AO-HVS100-2/ 
AO-HVS100+2 

0.0931 0.0129 0.0049 0.0263 

Prognosebe-
zugsfall 

21 600 18.7 0.0890 0.0124 0.0048 0.0247 

Planvariante 
A1 

25 600 18.3 

AB120-2/ 
AB120+2 

0.1175 0.0147 0.0055 0.0345 

Planvariante 
A2 

25 800 18.1 0.1182 0.0148 0.0056 0.0348 

Planvariante 
AB1 

26 300 18.4 0.1206 0.0151 0.0057 0.0354 

Planvariante 
AB2 

26 000 18.2 0.1192 0.0149 0.0056 0.0350 

Planvariante 
B1 

33 200 18.2 0.1539 0.0190 0.0071 0.0454 

Planvariante 
B1.1 

21 400 25.6 0.1065 0.0139 0.0052 0.0305 

Planvariante 
B2 

33 100 18.2 0.1533 0.0189 0.0071 0.0452 

Planvariante 
B2.1 

21 300 25.3 0.1057 0.0137 0.0051 0.0303 

Planvariante 
C1 

32 700 18.4 0.1521 0.0189 0.0070 0.0448 

Planvariante 
C1.1 

21 300 25.7 0.1063 0.0138 0.0052 0.0304 

Planvariante 
C2 

32 500 18.0 0.1498 0.0185 0.0069 0.0442 

Planvariante 
C2.1 

21 000 25.5 0.1048 0.0136 0.0051 0.0300 

Tab. 5.3: Verkehrsdaten und berechnete Emissionen im Bezugsjahr 2025 für die B 31 süd-
östlich bzw. nordöstlich von Stetten 

Bei einem im Bereich von Stetten bestandsnahen Neubau der B 31 (Planvarianten 

A1/A2/AB1/AB1/AB2/B1/B2/C1/C2) sind die höchsten planungsbedingten Zunahmen gegen-

über dem Prognosebezugsfall für die Planvarianten B1/B2/C1/C2 ermittelt. In diesen Planva-

rianten führt die Verlegung der Verknüpfung der B 31 mit der B 33 nach nordöstlich von Stetten 

zu einer Verkehrsverlagerungen von der derzeitigen Ortsdurchfahrt von Stetten im Zuge der 

B 33 auf die geplante Neubaustrecke der B 31. Dabei führen die Planungen der Planvariante 

B1 zu ca. 54 % höheren Verkehrsaufkommen gegenüber dem Prognosenullfall. Damit 
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verbunden sind ca. 73 % höhere NOx-Emissionen und ca. 50 % höhere Feinstaub-Emissio-

nen. Für die Planvarianten B2/C1/C2 sind vergleichbare Änderungen abgeleitet. 

Für die im Bereich von Stetten bestandsnah verlaufenden Planvarianten ohne die Bündelung 

der Verkehre der B 31 und der B 33, das sind die Planvarianten A1/A2/AB1/AB2, sind die Än-

derungen der Verkehrsbelastungen geringer. Dabei führen die Planungen der Planvariante A2 

zu einer Zunahme der Verkehrsbelastung um ca. 22 % gegenüber dem Prognosebezugsfall. 

Damit verbunden sind ca. 36 % höhere NOx-Emissionen und ca. 20 % höhere Feinstaub-Emis-

sionen. Für die Planvarianten A1/AB1/AB2 sind vergleichbare Änderungen abgeleitet. 

Bei einem Neubau der B 31 mit nördlicher Umfahrung von Stetten, das sind die Planvarianten 

B1.1/B2.1/C1.1/C2.1, sind für die Neubautrasse zum Prognosebezugsfall vergleichbare Ver-

kehrsbelastungen prognostiziert, allerdings ist die Anzahl der LKW-Fahrten um ca. 36 % hö-

her. In Verbindung mit den im Planfall höheren Fahrgeschwindigkeiten führt dies zu einer Zu-

nahme der Emissionen für NOx um ca. 20 %, für PM10-Feinstaub um ca. 12 % und für PM2.5-

Feinstaub um ca. 8 %. 

Um die Entlastungswirkung der Planungen auf die derzeitige Ortsdurchfahrt von Hagnau auf-

zuzeigen, sind in Tab. 5.4 diese Angaben für einen innerörtlichen Abschnitt der derzeitigen 

B 31 in Hagnau exemplarisch für den Prognosebezugsfall und die Planvariante AB1 aufge-

führt. 

Unter-
suchungs- 

fall 

DTV in 
Kfz/24h 

LKW-
Anteil 
in % 

Verkehrs-situa-
tion 

Mittlere Emissionsdichte 

NOx 
in mg/(m*s) 

PM10 
mg/(m*s) 

PM2.5 
mg/(m*s) 

NO2 direkt 
in mg/(m*s) 

Prognose-
bezugsfall 

23 100 17.9 
IO-HVS50d-2/ 
IO-HVS50d+2 

0.1283 0.0235 0.0082 0.0335 

Planvariante 
AB1 

3 800 4.7 
IO-Sam50d-2/ 
IO-Sam50d+2 

0.0151 0.0023 0.0011 0.0041 

Tab. 5.4: Verkehrsdaten und berechnete Emissionen im Bezugsjahr 2025 für die Ortsdurch-
fahrt von Hagnau im Zuge der B 31 

Der geplante zweibahnig vierstreifige Neubau der B 31 führt an der derzeitigen Ortsdurchfahrt 

von Hagnau in Planvariante A2 zu einem deutlichen Rückgang der Verkehrsbelastung um ca. 

84 %; die LKW-Fahrten reduzieren sich um knapp 96 %. Damit verbunden ist eine Verringe-

rung der Emissionen um ca. 90 %. Für die anderen Planvarianten sind die Abnahmen zum 

Teil geringfügig noch etwas stärker. 
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Die Auswirkungen der Planungen auf die derzeitige Ortsdurchfahrt von Stetten im Zuge der 

B 33 sind in Tab. 5.5 exemplarisch für den Prognosebezugsfall und die Planvarianten 

AB1/B1/B1.1 aufgeführt. 

Unter-
suchungs- 

fall 

DTV in 
Kfz/24h 

LKW-
Anteil 
in % 

Verkehrs-situa-
tion 

Mittlere Emissionsdichte 

NOx 
in mg/(m*s) 

PM10 
mg/(m*s) 

PM2.5 
mg/(m*s) 

NO2 direkt 
in mg/(m*s) 

Prognose-
bezugsfall 

12 500 14.1 IO-HVS50d 0.0637 0.0112 0.0042 0.0165 

Planvariante 
AB1 

10 900 13.8 IO-HVS50d 0.0550 0.0097 0.0036 0.0142 

Planvariante 
B1.1 

12 700 6.8 IO-HVS50d 0.0484 0.0083 0.0036 0.0130 

Planvariante 
B1 

1 600 6.1 IO-Sam50d 0.0066 0.0010 0.0005 0.0017 

Tab. 5.5: Verkehrsdaten und berechnete Emissionen im Bezugsjahr 2025 für die Ortsdurch-
fahrt von Stetten im Zuge der B 33 

Ohne die Bündelung der Verkehre der B 31 und der B 33 führen die Planungen der südlich 

von Stetten bestandsnah verlaufenden Planvarianten (Planvarianten A1/A2/AB1/AB2) am Bei-

spiel der Planvariante A2 zu einer leichten Abnahme des Verkehrsaufkommens um ca. 13 % 

gegenüber dem Prognosebezugsfall. Damit verbunden sind vergleichbare Verringerungen der 

Schadstofffreisetzungen. Die Planungen der nördlich von Stetten verlaufenden Planvarianten 

(Planvarianten B1.1/B2.1/C1.1/C2.1) sind überwiegend mit einer gewissen Zunahme des Ver-

kehrsaufkommens verbunden. Gleichzeitig reduzieren sich die LKW-Fahrten deutlich, am Bei-

spiel der Planvariante B1.1 um knapp die Hälfte. Damit verbunden sind Abnahmen der Schad-

stofffreisetzungen bis ca. 25 %. 

Bei einer Bündelung der Verkehre B 31 und der B 33 (Planvarianten B1/B2/C1/C2) führen die 

Planungen zu einer deutlichen Abnahme des Verkehrsaufkommens, am Beispiel der Planva-

riante B1 um ca. 87 %; die LKW-Fahrten verringern sich um ca. 95 %. Damit verbunden ist 

eine Abnahme der Schadstofffreisetzungen um ca. 90 %. 

Für das Bezugsjahr 2035 im Hinblick auf die verkehrsbedingten Stickstoffeinträge sind für 

Stickoxide die relativen Zusammenhänge vergleichbar abgeleitet. 

Für die geplanten Tunnelbauwerke werden die innerhalb der Tunnelstrecken freigesetzten 

Luftschadstoffe anteilig im Bereich der Tunnelportale verteilt. Vergleichbar vorgegangen wird 
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für geplante Streckenabschnitte, die von Brückenbauwerken mit einer Breite von 50 m oder 

mehr überspannt werden. Diese werden wie Tunnelstrecken behandelt. 
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6 IMMISSIONEN 

Für die Schadstoffausbreitungssimulation wird das Lagrange’sche Strömungs- und Ausbrei-

tungsmodell LASAT verwendet (Anhang A2). Das Untersuchungsgebiet deckt eine Fläche von 

ca. 12 km x 6 km ab. Im Untersuchungsgebiet wurden für die betrachteten Untersuchungsfälle 

die Luftschadstoffimmissionen in Bodennähe bei einer horizontalen Auflösung von 

10 m x 10 m bestimmt. Dazu wurde das Untersuchungsgebiet in zwei Rechengebiete unter-

teilt, ein westliches Gebiet, das den Untersuchungsraum von Meersburg bis westlich von Im-

menstaad umfasst, und ein östliches Gebiet, das den Untersuchungsraum im Bereich von Im-

menstaad umfasst. 

Die Ergebnisse der Immissionsberechnungen, bestehend aus der Überlagerung der Hinter-

grundbelastung und der verkehrsbedingten Zusatzbelastung innerhalb des Untersuchungsge-

bietes, werden grafisch aufbereitet und als farbige Abbildungen dargestellt. Die grafische Um-

setzung der Immissionen erfolgt in Form von farbigen Rechtecken, deren Farbe bestimmten 

Konzentrationsintervallen zugeordnet ist. Die Zuordnung zwischen Farbe und Konzentrations-

intervall ist jeweils in einer Legende angegeben. Bei der Skalierung der Farbstufen für die 

Immissionen wurde der kleinste Wert entsprechend der angesetzten Hintergrundbelastung zu-

geordnet. Bereiche außerhalb des ausgewerteten Rechengebietes sind ohne Farbe darge-

stellt. 

Im Folgenden werden die Ergebnisse für die in Abb. 4.1 dargestellten Ausschnitte für den 

Prognosebezugsfall und für exemplarisch ausgewählte Planvarianten dargestellt und disku-

tiert. Die vollständigen Ergebnisabbildungen der einzelnen Planvarianten für das gesamte Un-

tersuchungsgebiet sind im Anhang A9 bis A14 dargestellt. 

6.1 Ergebnisse hinsichtlich des Schutzes der menschlichen Gesundheit 

In die Berechnungen gehen die Emissionen der Kraftfahrzeuge (Kap. 5) im Bezugsjahr 2025 

auf den berücksichtigten Straßen ein. Diese Emissionen verursachen die verkehrsbedingte 

Zusatzbelastung im Untersuchungsgebiet. Die Beurteilungswerte beziehen sich immer auf die 

Gesamtbelastung. Es wird daher nur die Gesamtbelastung diskutiert, welche sich aus Zusatz-

belastung und großräumig vorhandener Hintergrundbelastung zusammensetzt. 

In den grafischen Ergebnisdarstellungen sind den beurteilungsrelevanten Kenngrößen einheit-

liche Farben zugeordnet. Damit werden Grenzwerte der 39. BImSchV mit roten Farben für 

NO2-Jahresmittelwerte sowie für PM10- und PM2.5-Jahresmittelwerte dargestellt; der 
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Schwellenwert für PM10-Kurzzeitbelastungen und der Zielwert für PM2.5-Jahresmittelwerte 

werden mit gelber Farbe belegt. 

Im Folgenden werden die Ergebnisse exemplarisch für den Prognosebezugsfall und die Plan-

variante A1, A2, B1 und C2.1 dargestellt und diskutiert. Im Anhang A9 sind die Ergebnisabbil-

dungen der NO2-Immissionen für alle Untersuchungsfälle dargestellt. Die Ergebnisabbildun-

gen der PM10-Immissionen sind im Anhang A10 und die Ergebnisabbildungen der PM2.5-

Immissionen sind im Anhang A11 enthalten. 

Zusätzlich werden die Schadstoffimmissionen an den in Abb. 4.1 dargestellten ausgewählten 

Untersuchungspunkten in sensitiven Bereichen, d. h. beurteilungsrelevanten Bereichen, wie 

straßennaher Wohnbebauung, betrachtet. Für diese Untersuchungspunkte sind in Tab. 6.1 bis 

Tab. 6.3 im Abschnitt 6.1.4 die Immissionen tabellarisch ausgegeben. 

6.1.1 Stickstoffdioxid NO2 

Die unter Berücksichtigung der angesetzten NO2-Hintergrundbelastung von 17 µg/m³ berech-

neten Jahresmittelwerte der NO2-Immissionen werden im Folgenden für den Prognosebezugs-

fall sowie für die Planvarianten A1, B1 und C2.1 dargestellt und diskutiert. Im Anhang A9 sind 

die Ergebnisabbildungen der NO2-Immissionen für alle Untersuchungsfälle dargestellt. 

Die für den Prognosebezugsfall berechneten Jahresmittelwerte der NO2-Immissionen sind für 

den westlichen Teil des Untersuchungsgebiets in Abb. 6.1 und für den östlichen Teil in 

Abb. 6.2 dargestellt. Im Untersuchungsgebiet führen die ermittelten verkehrsbedingten Bei-

träge zur NO2-Gesamtbelastung zu flächenhaft erhöhten Jahresmittelwerten entlang der B 31. 

Dabei sind am Fahrbahnrand der B 31 die NO2-Jahresmittelwerte bei Stetten im Bereich der 

Verknüpfung mit der B 33 bis 40 µg/m³ und an den innerörtlichen Abschnitten in Hagnau sowie 

in den Kreuzungsbereichen bei Immenstaad bis 45 µg/m³ berechnet. Nördlich von Meersburg 

sind die NO2-Gesamtbelastungen an der B 31 bis 34 µg/m³ dargestellt. Überwiegend sind je-

doch am Fahrbahnrand der B 31 geringere NO2-Immissionen berechnet, die Jahresmittelwerte 

von 30 µg/m³ oder geringer aufweisen. Entlang der B 33 sind die NO2-Immissionen ebenfalls 

flächenhaft erhöht und an innerörtlichen Kreuzungsbereichen vereinzelt bis 40 µg/m³ im Jah-

resmittel berechnet. In Meersburg sind in den Kreuzungsbereichen der Ortsstraßen die NO2-

Immissionen vereinzelt bis 34 µg/m³ und in Immenstaad bis 24 µg/m³ berechnet. 
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Zum Schutz der menschlichen Gesundheit ist entscheidend, ob die ermittelten Immissionen 

zu Überschreitungen der Grenzwerte an für die Beurteilung relevanter Bebauung, z. B. Wohn-

bebauung führen. Die Bewertung der Luftqualität auf dem Gelände von Arbeitsstätten ist in 

der 39. BImSchV ausgeschlossen. Im Prognosebezugsfall sind die NO2-Immissionen in Hag-

nau an der Randbebauung der Ortsdurchfahrt im Zuge B 31 vereinzelt bis 40 µg/m³ im Jah-

resmittel prognostiziert. Im übrigen Untersuchungsgebiet sind an den zur B 31 nächstgelege-

nen Wohngebäuden deutlich geringe NO2-Immissionen ermittelt. Dabei sind die NO2-Jahres-

mittelwerte bei Meersburg an der Bebauung bis 26 µg/m³, bei Immenstaad bis 24 µg/m³ und 

bei Stetten bis 22 µg/m³ ermittelt. In Stetten sind an der Randbebauung der Ortsdurchfahrt im 

Zuge B 33 die NO2-Immissionen vereinzelt bis 28 µg/m³ prognostiziert. Vergleichbare Immis-

sionen sind an der Bebauung im zentralen Siedlungsbereich von Meersburg ermittelt. Im zent-

ralen Siedlungsbereich von Immenstaad sind an der Bebauung die NO2-Jahresmittelwerte ver-

einzelt bis 24 µg/m³ ermittelt. Überwiegend sind im Untersuchungsgebiet an der Wohnbebau-

ung jedoch geringe NO2-Immissionen mit Jahresmittelwerten von 20 µg/m³ oder geringer prog-

nostiziert, so auch in Immenstaad-Siedlung. 

Damit wird im Prognosebezugsfall der derzeit geltende Grenzwert für NO2-Jahresmittelwerte 

von 40 µg/m³ an der Bebauung in Hagnau vereinzelt erreicht, aber nicht überschritten. An der 

übrigen beurteilungsrelevanten Wohnbebauung im Untersuchungsgebiet wird der Grenzwert 

deutlich nicht erreicht und nicht überschritten. 

Im Prognosenullfall sind für die Siedlungsbereiche die Zusammenhänge vergleichbar ermittelt. 

In Abb. 6.3 und Abb. 6.4 ist die NO2-Gesamtbelastung für bestandsnahe Planvariante A1 dar-

gestellt. Der planungsbedingte Anstieg der Verkehrsbelastung führt entlang der bestandsna-

hen Neubaustrecke der B 31 zu einer Zunahme der flächenhaft erhöhten NO2-Immissionen. 

Dabei sind am Fahrbahnrand der B 31 die NO2-Jahresmittelwerte bei Stetten im Bereich der 

Verknüpfung mit der B 33 bis 40 µg/m³ berechnet. Vergleichbare Jahresmittelwerte sind an 

den Portalbereichen der geplanten Tunnelbauwerke dargestellt. Nördlich von Meersburg sind 

die NO2-Immissionen am Fahrbahnrand der B 31 bis 36 µg/m³ berechnet. An den übrigen Ab-

schnitten der B 31 sind die ermittelten NO2-Immissionen geringer mit Jahresmittelwerten bis 

30 µg/m³ ermittelt. Dabei sind in Hagnau an der derzeitigen Ortsdurchfahrt im Zuge der B 31 

deutliche Entlastungen mit NO2-Gesamtbelastungen bis 24 µg/m³ abgeleitet. Entlang der B 33 

sind gegenüber dem Prognosebezugsfall etwas geringere NO2-Gesamtbelastungen mit Jah-

resmittelwerten bis 36 µg/m³ prognostiziert. In Meersburg sind in den Kreuzungsbereichen der  
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Ortsstraßen die NO2-Immissionen vereinzelt bis 34 µg/m³ berechnet. An den Ortsstraßen von 

Immenstaad sind die NO2-Gesamtbelastungen durch Überlagerung mit Beiträgen aus dem 

westlichen Tunnelportal bedingt durch Kaltluftströmungen vereinzelt bis 28 µg/m³ ermittelt. 

In Planvariante A1 sind an den zur B 31 nächstgelegenen Wohngebäuden von Meersburg und 

Immenstaad gewisse Zunahmen der NO2-Gesamtbelastungen abgeleitet. Dabei sind am nörd-

lichen Siedlungsrand von Meersburg die NO2-Jahresmittelwerte an der Bebauung weiterhin 

bis 26 µg/m³ prognostiziert. In Immenstaad sind an den zum westlichen Tunnelportal nächst-

gelegenen Gebäuden die NO2-Jahresmittelwerte vereinzelt bis 34 µg/m³ und sonst bis 

26 µg/m³ berechnet. An den zur B 31 nächstgelegenen Gebäuden im Süden von Stetten sind 

aufgrund des geplanten Tunnelbauwerks die NO2-Jahresmittelwerte geringer als im Progno-

sebezugsfall und überwiegend bis 20 µg/m³ berechnet. Für die zum Westportal des geplanten 

Tunnelbauwerks im Zuge der Umfahrung von Hagnau nächstgelegene Bebauung sind die 

NO2-Jahresmittelwerte vereinzelt bis 22 µg/m³ prognostiziert. An Gebäuden, die direkt an die 

derzeitige Ortsdurchfahrt angrenzen, sind die Jahresmittelwerte bis 20 µg/m³ ermittelt. An der 

Straßenrandbebauung der derzeitigen Ortsdurchfahrt von Stetten im Zuge der B 33 sind ge-

wisse Abnahmen der NO2-Gesamtbelastungen dargestellt, dabei sind Jahresmittelwerte ver-

einzelt bis 26 µg/m³ prognostiziert. An der übrigen Wohnbebauung sind überwiegend zum 

Prognosebezugsfall vergleichbare NO2-Immissionen ermittelt mit Jahresmittelwerten von 

20 µg/m³ oder geringer.  

Damit wird in Planvariante A1 der derzeit geltende Grenzwert für NO2-Jahresmittelwerte von 

40 µg/m³ an der gesamten beurteilungsrelevanten Wohnbebauung im Untersuchungsgebiet 

deutlich nicht erreicht und nicht überschritten. 

Die Abb. 6.5 und Abb. 6.6 zeigen die NO2-Immissionen für die Planvariante B1, die in Teilbe-

reichen das Waldgebiet Weingarten quert und im weiteren Verlauf nördlich von Immenstaad-

Siedlung verläuft. Zwischen Meersburg und Stetten verläuft die geplante Neubaustrecke be-

standsnah. In diesem Abschnitt sind zur Planvariante A1 vergleichbare NO2-Immissionen dar-

gestellt. Im weiteren Verlauf sind im Bereich der geplanten Neubaustrecke deutliche Zunah-

men der NO2-Immissionen gegenüber dem Prognosebezugsfall dargestellt, da dort bislang 

noch keine Straße verläuft. Die im Nahbereich der B 31 über 20 µg/m³ im Jahresmittel berech-

neten NO2-Immissionen weisen in den Portalbereichen der geplanten Tunnelbauwerke bei 

Stetten und Immenstaad-Siedlung Konzentrationswerte vereinzelt bis 45 µg/m³ und sonst am 

Fahrbahnrand bis 30 µg/m³ auf. Entlang den derzeitigen Abschnitten der B 31 sind deutliche 
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Abnahmen der NO2-Immissionen gegenüber dem Prognosebezugsfall abgeleitet. Dabei sind 

in Hagnau an der derzeitigen Ortsdurchfahrt im Zuge der B 31 die NO2-Jahresmittelwerte bis 

24 µg/m³ und sonst überwiegend bis 20 µg/m³ berechnet. In Planvariante B1 führt die Verle-

gung der Verknüpfung der B 31 mit der B 33 nach nordöstlich von Stetten und der damit ver-

bundenen Bündelung der Verkehre zu einer deutlichen Entlastung der derzeitigen Ortsdurch-

fahrt im Zuge der B 33. Dabei sind an der derzeitigen Ortsdurchfahrt von Stetten die NO2-

Gesamtbelastungen überwiegend bis 20 µg/m³ berechnet. Nordöstlich von Stetten sind an der 

B 33 die NO2-Immissionen vereinzelt bis 34 µg/m³ dargestellt.  

In Planvariante B1 sind an der zum bestandsnahen Neubauabschnitt der B 31 zwischen 

Meersburg und Stetten nächstgelegenen Wohnbebauung zur Planvariante A1 vergleichbare 

NO2-Jahresmittelwerte prognostiziert. An der zu geplanten Neubaustrecke der B 31 nächstge-

legenen Bebauung von Immenstaad Siedlung sind die NO2-Jahresmittelwerte bis 20 µg/m³ 

berechnet. In Hagnau sind an der zur derzeitigen Ortsdurchfahrt direkt angrenzenden Bebau-

ung deutliche Entlastungen gegenüber dem Prognosebezugsfall der NO2-Immissionen mit 

Jahresmittelwerten bis 20 µg/m³ berechnet. Im übrigen Siedlungsbereich von Hagnau unter-

scheiden sich die an der Bebauung ermittelten NO2-Jahresmittelwerte nur geringfügig von der 

Hintergrundbelastung. Vergleichbare Jahresmittelwerte sind am Siedlungsrand von Immen-

staad an den zur derzeitigen Trasse der B 31 nächstgelegenen Gebäuden ermittelt. Für die 

übrigen Bereiche von Immenstaad sind an der Bebauung Abnahmen der NO2-Gesamtbelas-

tungen gegenüber dem Prognosebezugsfall dargestellt mit Jahresmittelwerten, die sich nur 

geringfügig von der Hintergrundbelastung unterscheiden. In Stetten sind an der zur derzeitigen 

Ortsdurchfahrt im Zuge der B 33 direkt angrenzenden Bebauung deutliche Entlastungen ge-

genüber dem Prognosebezugsfall berechnet. Dabei sind im gesamten Siedlungsbereich an 

der Bebauung die NO2-Immissionen bis 20 µg/m³ prognostiziert. An der übrigen Wohnbebau-

ung sind überwiegend zum Prognosebezugsfall vergleichbare NO2-Immissionen ermittelt, mit 

Jahresmittelwerten von 20 µg/m³ oder geringer. 

Damit wird auch in Planvariante B1 der derzeit geltende Grenzwert für NO2-Jahresmittelwerte 

von 40 µg/m³ an der gesamten beurteilungsrelevanten Wohnbebauung deutlich nicht erreicht 

und nicht überschritten. 

In Abb. 6.7 und Abb. 6.8 sind die NO2-Immissionen für die Planvariante C2.1 dargestellt, die 

gegenüber dem Bestand bereits auf Höhe von Meersburg in Richtung Osten schwenkt und 

nördlich von Stetten sowie nördlich des Waldgebiets Weingarten verläuft und bei Immenstaad 
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in eine bestandsnahe Streckenführung übergeht. Dabei sind entlang der geplanten Neubau-

strecke deutliche Zunahmen der NO2-Immissionen gegenüber dem Prognosebezugsfall dar-

gestellt, da dort bislang noch keine Straße verläuft. Im Nahbereich der B 31 sind die NO2-

Immissionen über 20 µg/m³ und entlang der freien Strecke überwiegend bis 28 µg/m³ berech-

net. In den Portalbereichen der geplanten Tunnel- und Grünbrückenbauwerke sind die NO2-

Gesamtbelastungen höher und bei Immenstaad vereinzelt über 45 µg/m³ und sonst zwischen 

36 µg/m³ bis vereinzelt 45 µg/m³ dargestellt. Im Bereich der nach nordöstlich von Stetten ver-

legten Verknüpfung der B 31 mit der B 33 sind am Fahrbahnrand die NO2-Jahresmittelwerte 

vereinzelt bis 45 µg/m³ berechnet. Entlang den freien Abschnitten der geplanten Neubaustre-

cke sind die ermittelten NO2-Immissionen am Fahrbahnrand geringer und unter 30 µg/m³ im 

Jahresmittel dargestellt. Im Osten von Immenstaad weist die geplante Neubaustrecke wieder 

einen bestandsnahen Streckenverlauf auf mit zur Planvariante A1 vergleichbaren NO2-Ge-

samtbelastungen. Entlang den derzeitigen Abschnitten der B 31 sind deutliche Abnahmen der 

NO2-Immissionen gegenüber dem Prognosebezugsfall abgeleitet, mit zur Planvariante B1 ver-

gleichbaren Jahresmittelwerten. An der B 33 sind in Stetten zum Prognosebezugsfall ver-

gleichbare NO2-Immissionen mit vereinzelten Jahresmittelwerten bis 40 µg/m³ berechnet. 

In Planvariante C2.1 sind im Norden von Meersburg an der zur B 31 nächstgelegenen Bebau-

ung die NO2-Jahresmittelwerte weiterhin vereinzelt bis 26 µg/m³ berechnet. Nordöstlich von 

Meersburg sind an den zur geplanten Neubaustrecke nächstgelegenen Bebauung gegenüber 

dem Prognosebezugsfall gewisse Zunahmen der NO2-Immissionen mit Jahresmittelwerten 

vereinzelt bis 22 µg/m³ prognostiziert. An der zum östlichen Tunnelportal nächstgelegenen 

Bebauung von Immenstaad sind die NO2-Jahresmittelwerte vereinzelt bis 24 µg/m³ berechnet. 

Im Bereich der derzeitigen Streckenabschnitte der B 31 sind im Osten von Meersburg an der 

zur bisherigen B 31 nächstgelegenen Bebauung NO2-Immissionen bis 20 µg/m³ ermittelt, die 

gegenüber dem Prognosebezugsfall vereinzelt um bis 2 µg/m³ geringer sind. Im Bereich der 

übrigen derzeit bestehenden Abschnitte der B 31 sind an der nächstgelegenen Wohnbebau-

ung von Stetten, Hagnau und Immenstaad die NO2-Jahresmittelwerte bis 20 µg/m³ berechnet. 

In Stetten sind an der Randbebauung der Ortsdurchfahrt im Zuge B 33 die NO2-Immissionen 

weiterhin vereinzelt bis 28 µg/m³ prognostiziert. An der übrigen Wohnbebauung sind überwie-

gend zum Prognosebezugsfall vergleichbare NO2-Immissionen ermittelt, mit Jahresmittelwer-

ten von 20 µg/m³ oder geringer. 
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Damit wird auch in Planvariante C2.1 der derzeit geltende Grenzwert für NO2-Jahresmittel-

werte von 40 µg/m³ an der gesamten beurteilungsrelevanten Wohnbebauung im Untersu-

chungsgebiet deutlich nicht erreicht und nicht überschritten. 

Für die Planvarianten A2/AB1/AB2/B1.1/B2/B2.1/C1/C1.1/C2 sind für die Siedlungsbereiche 

die entsprechenden Zusammenhänge vergleichbar ermittelt. 

6.1.2 Feinstaub PM10 

Für die Bewertung der Feinstaubimmissionen liegen zwei Beurteilungsgrößen vor. Diese sind 

der Jahresmittelwert und der Kurzzeitwert, der max. 35 Überschreitungen eines Tagesmittel-

wertes von 50 µg PM10/m³ in einem Jahr erlaubt. Die Auswertungen von Messdaten zeigen, 

dass der Kurzzeitwert die strengere Größe darstellt. Entsprechend den Ausführungen in Kap. 

3 gibt es für den Kurzzeitwert einen Schwellenwert. Dieser besagt, dass ab einem PM10-Jah-

resmittelwert von 29 µg/m³ der Kurzzeitwert überschritten ist. Im Folgenden werden die be-

rechneten PM10-Jahresmittelwerte dargestellt und mit Blick auf die beiden Werte von 29 µg/m³ 

und 40 µg/m³ diskutiert. 

Die unter Berücksichtigung der angesetzten PM10-Hintergrundbelastung von 17 µg/m³ be-

rechneten Jahresmittelwerte der PM10-Immissionen werden im Folgenden für den Prognose-

bezugsfall sowie für die Planvarianten A1, B1 und C2.1 dargestellt und diskutiert. Im Anhang 

A10 sind die Ergebnisabbildungen der PM10-Immissionen für alle Untersuchungsfälle darge-

stellt. 

Die für den Prognosebezugsfall berechneten Jahresmittelwerte der PM10-Immissionen sind 

für den westlichen Teil des Untersuchungsgebiets in Abb. 6.9 und für den östlichen Teil in 

Abb. 6.10 dargestellt. Wesentliche verkehrsbedingte Beiträge zur PM10-Gesamtbelastung 

sind im Untersuchungsgebiet nur entlang der B 31 und der B 33 sowie an den Ortsstraßen von 

Meersburg ermittelt. Dabei sind im Nahbereich der B 31 PM10-Immissionen über 18 µg/m³ 

ermittelt, die am Fahrbahnrand bei Stetten im Bereich der Verknüpfung mit der B 33 Jahres-

mittelwerte bis 26 µg/m³ aufweisen. Vergleichbare PM10-Immissionen sind vereinzelt in den 

Kreuzungsbereichen der B 31 bei Immenstaad dargestellt. In Hagnau sind am Fahrbahnrand 

der derzeitigen Ortsdurchfahrt im Zuge der B 31 die Immissionen vereinzelt bis 28 µg/m³ be-

rechnet. An den übrigen Streckenabschnitten sind die PM10-Immissionen am Fahrbahnrand 

überwiegend bis 20 µg/m³ dargestellt An der B 33 sind die PM10-Gesamtbelastungen bis 

24 µg/m³ ermittelt. Vergleichbare Jahresmittelwerte sind vereinzelt an den Ortsstraßen im 
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zentralen Siedlungsbereich von Meersburg ermittelt. Im übrigen Untersuchungsgebiet sind die 

ermittelten PM10-Gesamtbelastungen überwiegend zur Hintergrundbelastung vergleichbar. 

Im Prognosebezugsfall sind an der zur B 31 nächstgelegenen Bebauung in Hagnau die PM10-

Jahresmittelwerte vereinzelt bis 26 µg/m³ prognostiziert. An der zur B 31 nächstgelegenen Be-

bauung von Immenstaad sind die PM10-Jahresmittelwerte vereinzelt bis 22 µg/m³ ermittelt. 

Vergleichbare Immissionswerte sind in Stetten an der Randbebauung der Ortsdurchfahrt im 

Zuge der B 33 berechnet. An der übrigen Wohnbebauung des Untersuchungsgebiets sind die 

PM10-Gesamtbelastungen unter 20 µg/m³ und überwiegend zur Hintergrundbelastung ver-

gleichbar ermittelt. 

Damit wird im Prognosebezugsfall der Grenzwert für PM10-Jahresmittelwerte von 40 µg/m³ 

an der gesamten beurteilungsrelevanten Wohnbebauung sehr deutlich nicht erreicht und nicht 

überschritten; Konflikte mit dem Schwellenwert zur Ableitung der PM10-Kurzzeitbelastung sind 

im Prognosebezugsfall ebenfalls nicht abgeleitet. 

Im Prognosenullfall sind für die Siedlungsbereiche die Zusammenhänge vergleichbar ermittelt. 

In Abb. 6.11 und Abb. 6.12 ist die PM10-Gesamtbelastung für die bestandsnahe Planvariante 

A1 dargestellt. Trotz des planungsbedingten Anstiegs der Verkehrsbelastung sind für die Plan-

variante A1 überwiegend nur geringe Änderungen der PM10-Gesamtbelastungen gegenüber 

dem Prognosebezugsfall abgeleitet. Wesentliche Unterschiede sind in den Portalbereichen 

der geplanten Tunnelbauwerke dargestellt. Dabei sind bei Hagnau vereinzelt PM10-Immissio-

nen bis 45 µg/m³ und bei Immenstaad bis 26 µg/m³ berechnet. Im Bereich der Verknüpfung 

der B 31 mit der B 33 sind die PM10-Immissionen flächenhaft erhöht, mit Jahresmittelwerten 

über 20 µg/m³ und vereinzelt bis 26 µg/m³. Entlang den übrigen Streckenabschnitten der B 31 

sind die PM10-Immissionen am Fahrbahnrand weiterhin überwiegend bis 20 µg/m³ dargestellt. 

In Hagnau sind an der derzeitigen Ortsdurchfahrt im Zuge der B 31 deutliche Entlastungen mit 

zur Hintergrundbelastung vergleichbaren PM10-Gesamtbelastungen abgeleitet. Im übrigen 

Untersuchungsgebiet sind die PM10-Gesamtbelastung vergleichbar zum Prognosebezugsfall 

ermittelt. 

In Planvariante A1 sind an der zur bestandsnahen Neubaustrecke der B 31 nächstgelegenen 

Bebauung von Immenstaad die Jahresmittelwerte vereinzelt bis 22 µg/m³ prognostiziert, so im 

Bereich des westlichen Tunnelportals. Vergleichbare PM10-Immissionen sind weiterhin in 

Stetten an der Randbebauung der Ortsdurchfahrt im Zuge der B 33 ermittelt. In Hagnau sind
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an Randbebauung Abnahmen der PM10-Gesamtbelastungen gegenüber dem Prognosebe-

zugsfall abgeleitet mit Jahresmittelwerten, die sich nur geringfügig von der Hintergrundbelas-

tung unterscheiden. An der übrigen Wohnbebauung des Untersuchungsgebiet sind weiterhin 

die PM10-Gesamtbelastungen unter 20 µg/m³ und überwiegend zur Hintergrundbelastung ver-

gleichbar ermittelt. 

Damit wird auch in Planvariante A1 der Grenzwert für PM10-Jahresmittelwerte von 40 µg/m³ 

an der gesamten beurteilungsrelevanten Wohnbebauung im Untersuchungsgebiet sehr deut-

lich nicht erreicht und nicht überschritten; Konflikte mit dem Schwellenwert zur Ableitung der 

PM10-Kurzzeitbelastung sind für die Planvariante A1 ebenfalls nicht abgeleitet. 

Die Abb. 6.13 und Abb. 6.14 zeigen die PM10-Immissionen für die Planvariante B1, die in 

Teilbereichen das Waldgebiet Weingarten quert und im weiteren Verlauf nördlich von Immen-

staad-Siedlung verläuft. Zwischen Meersburg und Stetten verläuft die geplante Neubaustrecke 

bestandsnah. In diesem Abschnitt sind zur Planvariante A1 vergleichbare PM10-Immissionen 

dargestellt. Im weiteren Verlauf sind im Bereich der geplanten Neubaustrecke der B 31 gegen-

über der Hintergrundbelastung erhöhte PM10-Immissionen nur am Fahrbahnrand dargestellt. 

Dabei sind in den Portalbereichen der geplanten Tunnelbauwerke PM10-Jahresmittelwerte 

vereinzelt bis 24 µg/m³ und sonst überwiegend bis 20 µg/m³ berechnet. Östlich von Stetten 

sind entlang den derzeitigen Streckenabschnitten der B 31 Abnahmen der PM10-Immissionen 

mit zur Hintergrundbelastung vergleichbaren Jahresmittelwerten abgeleitet, so an der Orts-

durchfahrt von Hagnau sowie am Siedlungsrand von Immenstaad. In Stetten sind durch die 

Verlegung der Verknüpfung der B 31 mit der B 33 nach nordöstlich von Stetten und der damit 

verbundenen Bündelung der Verkehre an der derzeitigen Ortsdurchfahrt im Zuge der B 33 

ebenfalls Abnahmen der PM10-Immissionen mit zur Hintergrundbelastung vergleichbaren 

Jahresmittelwerten berechnet. Im übrigen Untersuchungsgebiet sind die PM10-Gesamtbelas-

tungen vergleichbar zum Prognosebezugsfall ermittelt. 

In Planvariante B1 sind an den zur geplanten Neubaustrecke der B 31 nächstgelegenen 

Wohngebäuden PM10-Jahresmittelwerte prognostiziert, die gegenüber der Hintergrundbelas-

tung nur geringfügig erhöht sind, so auch an der Bebauung von Immenstaad-Siedlung. Ver-

gleichbare PM10-Gesamtbelastungen sind an der Randbebauung der Ortsdurchfahrt von 

Hagnau im Zuge der B 31 sowie der Ortsdurchfahrt von Stetten im Zuge der B 33 ermittelt. An 

der übrigen Wohnbebauung des Untersuchungsgebiets sind weiterhin die PM10-Gesamtbe-

lastungen unter 20 µg/m³ und überwiegend zur Hintergrundbelastung vergleichbar ermittelt. 
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Damit wird auch in Planvariante B1 der Grenzwert für PM10-Jahresmittelwerte von 40 µg/m³ 

an der gesamten beurteilungsrelevanten Wohnbebauung im Untersuchungsgebiet sehr deut-

lich nicht erreicht und nicht überschritten; Konflikte mit dem Schwellenwert zur Ableitung der 

PM10-Kurzzeitbelastung sind für die Planvariante B1 ebenfalls nicht abgeleitet. 

In Abb. 6.15 und Abb. 6.16 sind die PM10-Immissionen für die Planvariante C2.1 dargestellt, 

die gegenüber dem Bestand bereits auf Höhe von Meersburg in Richtung Osten schwenkt und 

nördlich von Stetten sowie nördlich des Waldgebiets Weingarten verläuft und bei Immenstaad 

in eine bestandsnahe Streckenführung übergeht. Im Bereich der geplanten Neubaustrecke der 

B 31 sind gegenüber der Hintergrundbelastung erhöhte PM10-Immissionen nur am Fahrbahn-

rand dargestellt. Dabei sind in den Portalbereichen der geplanten Tunnelbauwerke und im 

Bereich der nach nordöstlich von Stetten verlegten Verknüpfung mit der B 33 die PM10-Jah-

resmittelwerte vereinzelt bis 24 µg/m³ und sonst überwiegend bis 20 µg/m³ berechnet. Entlang 

den derzeitigen Streckenabschnitten der B 31 sind Abnahmen der PM10-Immissionen mit 

überwiegend zur Hintergrundbelastung vergleichbaren Jahresmittelwerten abgeleitet, so am 

nordöstlichen Siedlungsrand von Meersburg, an der Ortsdurchfahrt von Hagnau sowie am 

Siedlungsrand von Immenstaad. An der B 33 sind ohne Bündelung der Verkehre der B 33 und 

der B 31 in Stetten zum Prognosebezugsfall vergleichbare PM10-Gesamtbelastungen berech-

net. Im übrigen Untersuchungsgebiet sind die ermittelten PM10-Gesamtbelastungen ebenfalls 

vergleichbar zum Prognosebezugsfall. 

In Planvariante C2.1 sind an der zur Neubaustrecke der B 31 nächstgelegenen Bebauung die 

PM10-Jahresmittelwerte vereinzelt bis 20 µg/m³ prognostiziert, so im Bereich des östlichen 

Tunnelportals bei Meersburg. An der zur derzeitigen B 31 nächstgelegenen Wohnbebauung 

sind zur Hintergrundbelastung vergleichbare PM10-Immissionen ermittelt. Dabei sind zum Teil 

gegenüber dem Prognosebezugsfall Abnahmen der Immissionen abgeleitet. So an der Be-

bauung im Nordosten von Meersburg, an der Randbebauung der derzeitigen Ortsdurchfahrt 

von Hagnau und am Siedlungsrand von Immenstaad. In Stetten sind an der Randbebauung 

der Ortsdurchfahrt im Zuge der B 31 die PM10-Gesamtbelastungen weiterhin bis 22 µg/m³ 

prognostiziert. An der übrigen Wohnbebauung des Untersuchungsgebiets sind weiterhin die 

PM10-Gesamtbelastungen unter 20 µg/m³ und überwiegend zur Hintergrundbelastung ver-

gleichbar ermittelt. 

Damit wird auch in Planvariante C2.1 der Grenzwert für PM10-Jahresmittelwerte von 40 µg/m³ 

an der gesamten beurteilungsrelevanten Wohnbebauung im Untersuchungsgebiet sehr deut-

lich nicht erreicht und nicht überschritten; Konflikte mit dem Schwellenwert zur Ableitung der 

PM10-Kurzzeitbelastung sind für die Planvariante C2.1 ebenfalls nicht abgeleitet. 
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Für die Planvarianten A2/AB1/AB2/B1.1/B2/B2.1/C1/C1.1/C2 sind für die Siedlungsbereiche 

die entsprechenden Zusammenhänge vergleichbar ermittelt. 

6.1.3 Feinstaub PM2.5 

Für die Bewertung der Feinstaubimmissionen (PM2.5) werden zwei Beurteilungswerte festge-

legt. Diese sind der Grenzwert (Jahresmittelwert), der seit dem Jahr 2015 einzuhalten ist, und 

der Richtgrenzwert (Jahresmittelwert), der ab dem Jahr 2020 einzuhalten ist. Im Folgenden 

werden die berechneten PM2.5-Jahresmittelwerte dargestellt und mit Blick auf die beiden 

Werte von 25 µg/m³ und 20 µg/m³ diskutiert. 

Die unter Berücksichtigung der angesetzten PM2.5-Hintergrundbelastung von 13 µg/m³ be-

rechneten Jahresmittelwerte der PM2.5-Immissionen werden im Folgenden für den Prognose-

bezugsfall sowie für die Planvarianten A1, B1 und C2.1 dargestellt und diskutiert. Im Anhang 

A11 sind die Ergebnisabbildungen der PM2.5-Immissionen für alle Untersuchungsfälle darge-

stellt. 

Die Ergebnisse der PM2.5-Belastungen (Jahresmittelwerte) sind für den Prognosebezugsfall 

in Abb. 6.17 bis Abb. 6.18 dargestellt. Im Untersuchungsgebiet tragen die ermittelten ver-

kehrsbedingten PM2.5-Beiträge nur gering zur Gesamtbelastung bei. Dabei sind nur vereinzelt 

am Fahrbahnrand der berücksichtigten Straßen um mehr als 1 µg/m³ gegenüber der Hinter-

grundbelastung erhöhte PM2.5-Immissionen dargestellt. Dabei sind die relativ höchsten 

PM2.5-Immissionen am Fahrbahnrand an der Ortsdurchfahrt von Hagnau im Zuge der B 31 

berechnet, mit Jahresmittelwerten bis 17 µg/³. Überwiegend sind im Untersuchungsgebiet ge-

ringere und zur Hintergrundbelastung vergleichbare PM2.5-Gesamtbelastungen abgeleitet. 

Im Prognosenullfall sind für die Siedlungsbereiche die Zusammenhänge vergleichbar ermittelt. 

In Abb. 6.19 und Abb. 6.20 ist die PM2.5-Gesamtbelastung für die bestandsnahe Planvariante 

A1 dargestellt. In Planvariante A1 sind erhöhte PM2.5-Immissionen über 14 µg/m³ überwie-

gend im Bereich der Tunnelportale ermittelt. Dabei sind bei Hagnau PM2.5-Jahresmittelwerte 

zum Teil über 25 µg/m³ und bei Immenstaad bis 18 µg/m³ berechnet. An der derzeitigen Orts-

durchfahrt von Hagnau im Zuge der B 31 sind die PM2.5-Immissionen in Planvariante A1 zur 

Hintergrundbelastung vergleichbar. Im übrigen Untersuchungsgebiet sind überwiegend zum 

Prognosebezugsfall vergleichbare PM2.5-Gesamtbelastungen dargestellt. 
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Die Abb. 6.21 und Abb. 6.22 zeigen die PM2.5-Immissionen für die Planvariante B1, die in 

Teilbereichen das Waldgebiet Weingarten quert und im weiteren Verlauf nördlich von Immen-

staad-Siedlung verläuft. In Planvariante B1 tragen die ermittelten verkehrsbedingten PM2.5-

Beiträge ebenfalls nur gering zur Gesamtbelastung bei. Dabei sind entlang der geplanten Neu-

baustrecke nur vereinzelt um mehr als 1 µg/m³ gegenüber der Hintergrundbelastung erhöhte 

PM2.5-Immissionen berechnet. So im Bereich der Tunnelportale der geplanten Tunnel- und 

Grünbrückenbauwerke mit PM2.5-Jahresmittelwerten über 14 µ/m³ und vereinzelt bis 

16 µg/m³. Entlang den derzeitigen Streckenabschnitten der B 31 sind Abnahmen der PM2.5-

Immissionen dargestellt. Dabei sind zur Hintergrundbelastung vergleichbare PM2.5-Immissio-

nen ermittelt, so an der Ortsdurchfahrt von Hagnau und am Siedlungsrand von Immenstaad. 

An der Ortsdurchfahrt von Stetten im Zuge der B 33 unterscheiden sich die berechneten 

PM2.5-Immissionen ebenfalls nur geringfügig von der Hintergrundbelastung. Im übrigen Un-

tersuchungsgebiet sind überwiegend zum Prognosebezugsfall vergleichbare PM2.5-Gesamt-

belastungen dargestellt. 

In Abb. 6.23 und Abb. 6.24 sind die PM2.5-Immissionen für die Planvariante C2.1 dargestellt, 

die gegenüber dem Bestand bereits auf Höhe von Meersburg in Richtung Osten schwenkt und 

nördlich von Stetten sowie nördlich des Waldgebiets Weingarten verläuft und bei Immenstaad 

in eine bestandsnahe Streckenführung übergeht. In Planvariante C2.1 tragen die ermittelten 

verkehrsbedingten PM2.5-Beiträge ebenfalls nur gering zur Gesamtbelastung bei und führen 

entlang der geplanten Neubaustrecke nur vereinzelt zu PM2.5-Immissionen, die im Jahresmit-

tel über 14 µg/m³ berechnet sind. Dabei sind die PM2.5-Jahresmittelwerte an den Tunnelpor-

talen bei Immenstaad vereinzelt bis 16 µg/m³ und sonst vereinzelt bis 15 µg/m³ berechnet. 

Entlang den derzeitigen Streckenabschnitten der B 31 sind gegenüber dem Prognosebezugs-

fall Abnahmen der PM2.5-Immissionen mit Jahresmittelwerten bis 14 µg/m³ dargestellt. Im üb-

rigen Untersuchungsgebiet sind zum Prognosebezugsfall vergleichbare PM2.5-Gesamtbelas-

tungen abgeleitet, so auch im Bereich von Stetten. 

An der Wohnbebauung im „Untersuchungsgebiet sind die PM2.5-Jahresmittelwerte im Prog-

nosebezugsfall vereinzelt bis 16 µg/m³ und in den Planvarianten A1, B1 und C2.1 vereinzelt 

bis 15 µg/m³ prognostiziert. Überwiegend sind die ermittelten PM2.5-Gesamtbelastungen an 

der Wohnbebauung in allen betrachteten Untersuchungsfällen jedoch nur geringfügig gegen-

über der Hintergrundbelastung erhöht. 
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Damit werden in allen betrachteten Untersuchungsfällen sowohl der Grenzwert für PM2.5-Jah-

resmittelwerte von 25 µg/m³ als auch der Richtgrenzwert für PM2.5-Jahresmittelwerte von 

20 µg/m³ an der gesamten beurteilungsrelevanten Wohnbebauung sehr deutlich nicht erreicht 

und nicht überschritten. 

Für die Planvarianten A2/AB1/AB2/B1.1/B2/B2.1/C1/C1.1/C2 sind für die Siedlungsbereiche 

die entsprechenden Zusammenhänge vergleichbar ermittelt. 

6.1.4 Jahresmittelwerte der Luftschadstoffimmissionen an ausgewählten Untersu-

chungspunkten 

Stickstoffdioxid NO2 

 Punkt 1 Punkt 2 Punkt 3 Punkt 4 Punkt 5 Punkt 6 Punkt 7 Punkt 8 

Prognosenullfall 23 23 22 19 39 23 22 24 

Prognosebezugsfall 23 22 21 19 38 23 22 27 

Variante A1 23 23 20 21 21 24 31 26 

Variante A2 23 22 20 20 21 24 19 26 

Variante AB1 23 22 20 19 21 19 19 26 

Variante AB2 23 23 20 19 21 19 20 26 

Variante B1 23 22 19 18 21 19 18 20 

Variante B1.1 24 21 19 18 21 19 18 25 

Variante B2 23 22 19 18 21 19 20 20 

Variante B2.1 24 21 19 18 21 19 20 25 

Variante C1 23 22 19 18 21 19 19 20 

Variante C1.1 24 21 20 18 21 19 19 26 

Variante C2 23 22 19 18 21 19 20 20 

Variante C2.1 24 21 20 18 20 19 20 26 

Tab. 6.1: NO2-Immissionen in µg/m³ an den ausgewählten Untersuchungspunkten im Unter-
suchungsgebiet für die betrachteten Untersuchungsfälle (Lage der Punkte siehe 
Abb. 4.1). 
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Feinstaub PM10 

 Punkt 1 Punkt 2 Punkt 3 Punkt 4 Punkt 5 Punkt 6 Punkt 7 Punkt 8 

Prognosenullfall 18 19 18 17 25 19 18 19 

Prognosebezugsfall 19 18 18 17 25 19 18 20 

Variante A1 18 18 18 17 18 18 19 20 

Variante A2 18 18 18 17 18 19 18 20 

Variante AB1 18 18 18 17 18 17 17 20 

Variante AB2 18 18 18 17 18 17 18 20 

Variante B1 18 18 17 17 18 17 17 18 

Variante B1.1 18 18 17 17 18 17 17 20 

Variante B2 18 18 17 17 18 17 18 18 

Variante B2.1 18 18 17 17 18 17 18 20 

Variante C1 18 18 17 17 18 17 17 18 

Variante C1.1 18 18 18 17 18 17 17 20 

Variante C2 18 18 17 17 18 17 18 18 

Variante C2.1 18 18 17 17 18 17 18 20 

Tab. 6.2: PM10-Immissionen in µg/m³ an den ausgewählten Untersuchungspunkten im Un-
tersuchungsgebiet für die betrachteten Untersuchungsfälle (Lage der Punkte siehe 
Abb. 4.1). 

Feinstaub PM2.5 

 Punkt 1 Punkt 2 Punkt 3 Punkt 4 Punkt 5 Punkt 6 Punkt 7 Punkt 8 

Prognosenullfall 14 14 14 13 16 14 14 14 

Prognosebezugsfall 14 14 14 13 16 14 14 14 

Variante A1 14 14 13 13 14 14 14 14 

Variante A2 14 14 13 13 14 14 13 14 

Variante AB1 14 14 13 13 14 13 13 14 

Variante AB2 14 14 13 13 14 13 13 14 

Variante B1 14 14 13 13 14 13 13 13 

Variante B1.1 14 14 13 13 14 13 13 14 

Variante B2 14 14 13 13 14 13 13 13 

Variante B2.1 14 14 13 13 14 13 13 14 

Variante C1 14 14 13 13 14 13 13 13 

Variante C1.1 14 14 13 13 14 13 13 14 

Variante C2 14 14 13 13 14 13 13 13 

Variante C2.1 14 14 13 13 14 13 13 14 

Tab. 6.3: PM2.5-Immissionen in µg/m³ an den ausgewählten Untersuchungspunkten im Un-
tersuchungsgebiet für die betrachteten Untersuchungsfälle (Lage der Punkte siehe 
Abb. 4.1). 
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6.2 Ergebnisse hinsichtlich des Schutzes der Vegetation 

In die Berechnungen gehen die Emissionen der Kraftfahrzeuge im Bezugsjahr 2035 (Kap. 5) 

auf den berücksichtigten Straßen ein. Diese Emissionen verursachen die verkehrsbedingte 

Zusatzbelastung im Untersuchungsgebiet. 

Für die Betrachtungen zum Schutz der Vegetation wird entsprechend den Empfehlungen des 

Stickstoffleitfadens H PSE (FGSV, 2019) bzw. des BASt-Forschungsberichtes „Untersuchung 

und Bewertung von straßenverkehrsbedingten Nährstoffeinträgen in empfindliche Biotope“ 

(BASt, 2013) und im Hinblick auf die Wirkung langfristiger Stickstoffeinträge das Bezugsjahr 

2035 angesetzt. 

6.2.1 Stickoxidimmissionen 

Als fachlicher Maßstab für die Beurteilung wird in der 39. BImSchV für NOx ein kritischer Wert 

zum Schutz der Vegetation von 30 µg/m³ im Jahresmittel angeführt. Der kritische Wert zum 

Schutz des Ökosystems bezieht sich auf die Gesamtbelastung. Die Anwendung dieses kriti-

schen Wertes zum Schutz der Vegetation ist nach der 39. BImSchV für Bereiche vorbehalten, 

die mehr als 20 km von Ballungsräumen oder 5 km von anderen bebauten Gebieten, Indust-

rieanlagen oder Bundesautobahnen oder Hauptstraßen mit einem täglichen Verkehrsaufkom-

men von mehr als 50 000 Fahrzeugen entfernt sind. Im Folgenden wird für NOx die Gesamt-

belastung diskutiert, welche sich aus der Überlagerung der großräumig vorhandenen Hinter-

grundbelastung (Kap. 4.4) und der verkehrsbedingten Zusatzbelastung innerhalb des Unter-

suchungsgebietes zusammensetzt. 

Die berechneten NOx-Jahresmittelwerte der bodennahen NOx-Konzentrationen (Gesamtbe-

lastung aus Hintergrundbelastung und verkehrsbedingter Zusatzbelastung) innerhalb der 

FFH-Gebiete sind für die betrachteten Untersuchungsfälle im Anhang A12 dargestellt. Dabei 

ist für alle Untersuchungsfälle festzuhalten, dass im Bestand entlang den derzeitigen Abschnit-

ten der B 31 und in den Planvarianten entlang der Neubaustrecke der B 31 flächenhaft erhöhte 

NOx-Immissionen über 30 µg/m³ ermittelt sind. Dabei sind für die nicht bestandsnahen Plan-

varianten B1/B1.1/B2/B2.1/C1/C1.1/C2/C2.1 entlang den derzeitigen Abschnitten der B 31 

deutlich Entlastungen abgeleitet mit erhöhten NOx-Immissionen nur am Fahrbahnrand.  

Im Bereich der FFH-Gebiete sind im gesamten Untersuchungsgebiet sowohl im Bestand als 

auch unter Berücksichtigung der Planungen keine NOx-Immissionen über 30 µg/m³ prognosti-

ziert. 
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6.2.2 Stickstoffdeposition 

Als fachlichen Maßstab gibt es die sog. „Critical Loads“ (kritische Eintragsraten), die wissen-

schaftlich begründete Zielwerte zum Schutz von Vegetationseinheiten durch erhöhte Stick-

stoffdepositionen darstellen. Im Untersuchungsgebiet werden, resultierend aus verkehrsbe-

dingten NOx- und NH3-Einträgen, die verkehrsbedingten Zusatzbelastungen an Stickstoffein-

trag (N-Deposition) berechnet und innerhalb der untersuchten Bereiche der FFH-Gebiete unter 

Berücksichtigung der Landnutzung ausgewertet und grafisch dargestellt. Die ökologische Be-

urteilung der Ergebnisse ist nicht Bestandteil dieses Gutachtens. 

In Abhängigkeit von der Landnutzung ergeben sich unterschiedliche Depositionsgeschwindig-

keiten (s. Kap. 3), die in unterschiedlichen Stickstoffdepositionen resultieren. Für bewaldete 

Bereiche wurden für NH3 höhere Depositionsgeschwindigkeiten angesetzt als für die Bereiche 

mit Wiesen und Weiden. In den Ergebnisabbildungen ist dies teilweise durch Farbwechsel 

innerhalb der FFH-Gebiete entsprechend der zugrundeliegenden Nutzung bei gleichem Ab-

stand zur Straße zu erkennen. Für Bereiche der FFH-Gebiete ohne dauerhaft vegetationsbe-

standene Flächen werden rechnerisch keine Stickstoffentnahmen berücksichtigt. 

Für die jeweiligen Untersuchungsfälle werden die berechneten verkehrsbedingten Zusatzbe-

lastungen an Stickstoffeintrag (N-Deposition) in Böden sowie die Differenzen des Planfalls ge-

genüber dem Prognosebezugsfall, das sind die planungsbedingten Änderungen, innerhalb der 

FFH-Gebiete für dauerhaft vegetationsbestandene Flächen grafisch dargestellt. Die entspre-

chenden Ausschnitte des Untersuchungsgebiets sind in Abb. 6.25 dargestellt.  

Die Farblegende zur Darstellung des verkehrsbedingten zusätzlichen Stickstoffeintrags wird 

mit einer Unterteilung in Schritten von 0.5 kg/(ha*a) gewählt und wird um die geringste Stufe 

von 0.3 kg/(ha*a) entsprechend der Konvention der H PSE (FGSV, 2019) ergänzt. Die gerin-

gen berechneten Stickstoffeinträge entsprechen in den vorliegenden Berechnungen einer ver-

kehrsbedingten NOx-Zusatzbelastung (Jahresmittel) von weniger als 1 µg/m³. Solch geringe 

Konzentrationen sind im Zusammenhang mit Messdaten kaum von Schwankungen der Hin-

tergrundbelastung zu unterscheiden. Damit ist bei dieser geringen Konzentration ein Vergleich 

von berechneten Immissionen mit Messdaten mit Unsicherheiten verbunden (vergl. Tab. 4.2). 

Für geringere Konzentrationen bzw. Stickstoffeinträge sind noch weniger belastbare Aussa-

gen gegeben. Die berechneten Stickstoffeinträge werden in kg/(ha*a) mit einer Nachkommas-

telle ausgegeben; gerundet entsprechend DIN 1333 (1992). 
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Die Ergebnisabbildungen der verkehrsbedingten Zusatzbelastungen sind im Anhang A13 für 

alle Untersuchungsfälle dargestellt. Im Anhang A14 sind die Ergebnisabbildungen für die pla-

nungsbedingten Änderungen der verkehrsbedingten Zusatzbelastung an Stickstoffdeposition 

der Planvarianten gegenüber dem Prognosebezugsfall dargestellt; zusätzlich sind die Darstel-

lungen der Änderungen für den Prognosebezugsfall gegenüber dem Prognosenullfall enthal-

ten. Ergänzend sind im Anhang A15 die unter Berücksichtigung der Stickstoff-Hintergrundbe-

lastung abgeleiteten Gesamtdepositionsraten erläuternd dargestellt. Die Ergebnisabbildungen 

im Anhang sind ergänzt um dauerhaft vegetationsbestandene Bereiche von Lebensraumty-

pen, die außerhalb von den FFH-Gebieten gelegen sind. 

Im Folgenden werden die Ergebnisse exemplarisch für den Prognosebezugsfall und die Plan-

variante A1, A2, B1 und C2.1 dargestellt und diskutiert. 

Im Prognosebezugsfall (Abb. 6.26) sind bei Meersburg (Ausschnitt A) an den nördlich des 

Siedlungsbereichs gelegenen Flächen des FFH-Gebiets „Bodenseehinterland zwischen Sa-

lem und Markdorf“ keine verkehrsbedingten Beiträge an Stickstoffeintrag über 0.3 kg/(ha*a) 

ermittelt. Bei Hagnau im Ausschnitt B sind an den dauerhaft vegetationsbestandenen Flächen 

des FFH-Gebiets „Bodenseeufer westlich Friedrichshafen“ die verkehrsbedingten Stickstoff-

depositionen vereinzelt bis 0.5 kg/(ha*a) dargestellt. Östlich von Hagnau und westlich von Im-

menstaad (Ausschnitt C) weisen die an den ausgewiesenen geschützten Vegetationsflächen 

ermittelten Stickstoffeinträge überwiegend Eintragsraten über 0.3 kg/(ha*a) auf. Dabei sind die 

Stickstoffeinträge am östlichen Siedlungsrand vereinzelt bis 1.0 kg/(ha*a) und sonst bis 

0.5 kg/(ha*a) berechnet, so im Bereich von LRT-Flächen. Im Osten von Immenstaad (Aus-

schnitt D) sind die Eintragsraten an den zur B 31 knapp heranreichenden Flächen des FFH-

Gebiets „Bodenseeufer westlich Friedrichshafen“ und den dort gelegenen LRT vereinzelt bis 

2.0 kg/(ha*a) abgeleitet. Südlich von Immenstaad sind die Stickstoffeinträge an den Flächen 

des FFH-Gebiets bis 1.0 kg/(ha*a) ermittelt, so auch im Bereich von LRT-Flächen. Nordöstlich 

von Immenstaad-Siedlung sind im FFH-Gebiet „Bodenseehinterland zwischen Salem und 

Markdorf“ keine verkehrsbedingten Beiträge an Stickstoffeintrag über 0.3 kg/(ha*a) dargestellt. 

Gegenüber dem Prognosenullfall unterscheiden sich die für den Prognosebezugsfall ermittel-

ten Stickstoffdepositionen um weniger als 0.3 kg/(ha*a). 
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In Abb. 6.27 sind die verkehrsbedingten Stickstoffeinträge für die bestandsnahe Planvariante 

A1 dargestellt. Im Ausschnitt A sind bei Meersburg im FFH-Gebiet „Bodenseehinterland zwi-

schen Salem und Markdorf“ die verkehrsbedingten Stickstoffdepositionen weiterhin nicht über 

0.3 kg/(ha*a) dargestellt. Bei Hagnau (Ausschnitt B) sind an den betrachteten Flächen des 

FFH-Gebiets Bodenseeufer westlich Friedrichshafen“ gewisse Zunahmen der Flächenanteile 

abgeleitet, die Eintragsraten über 0.3 kg/(ha*a) und bis 0.5 kg/(ha*a) aufweisen. Im Ausschnitt 

C sind auf Höhe des Ostportals des bei Hagnau geplanten Tunnelbauwerks an den nächstge-

legenen Flächen des FFH-Gebiets „Bodenseeufer westlich Friedrichshafen“ höhere verkehrs-

bedingte Stickstoffdepositionen als im Prognosebezugsfall mit Eintragsraten bis 1.5 kg/(ha*a) 

ermittelt. Das umfasst auch LRT-Bereiche. Am östlich Siedlungsrand von Hagnau sind in Plan-

variante A1 keine Stickstoffeinträge über 0.3 kg/(ha*a) abgeleitet. Östlich von Immenstaad 

(Ausschnitt D) sind an den zur B 31 knapp heranreichenden Flächen des FFH-Gebiets „Bo-

denseeufer westlich Friedrichshafen“ höhere Stickstoffdepositionen als im Prognosebezugsfall 

mit Eintragsraten vereinzelt bis 3.5 kg/(ha*a) ermittelt. In diesem Bereich sind an LRT-Flächen 

die Stickstoffdepositionen vereinzelt bis 3.0 kg/(ha*a) dargestellt. Im Süden des Siedlungsbe-

reiches von Immenstaad sind an den zum Ostportal des geplanten Tunnelbauwerks nächst-

gelegenen Flächen des FFH-Gebiets die Stickstoffdepositionen mit vereinzelten Eintragsraten 

bis 1.5 kg/(ha*a) etwas höher als im Prognosebezugsfall berechnet, so auch im Bereich von 

LRT-Flächen. Nordöstlich von Immenstaad-Siedlung sind im FFH-Gebiet „Bodenseehinterland 

zwischen Salem und Markdorf“ weiterhin keine verkehrsbedingten Beiträge an Stickstoffein-

trag über 0.3 kg/(ha*a) dargestellt. 

Zur Verdeutlichung der Wirkung eines bestandsnahen vierspurigen Neubaus der B 31 auf die 

verkehrsbedingten Stickstoffeinträge in die betrachteten FFH-Flächen sind in Abb. 6.28 die 

Differenzen der verkehrsbedingten Zusatzbelastung an Stickstoffdeposition der Planvariante 

A1 gegenüber dem Prognosebezugsfall dargestellt. Bei Meersburg (Ausschnitt A) sind im 

FFH-Gebiet „Bodenseehinterland zwischen Salem und Markdorf“ die planungsbedingten Än-

derungen geringer als 0.3 kg/(ha*a) abgeleitet. So auch westlich von Hagnau im FFH-Gebiet 

„Bodenseeufer westlich Friedrichshafen“ (Ausschnitt B). Östlich von Hagnau (Ausschnitt C) 

sind für ausgewiesene Flächen dieses FFH-Gebiets planungsbedingte Zunahmen an ver-

kehrsbedingten Stickstoffeinträgen zwischen 0.3 kg/(ha*a) und 1.0 kg/(ha*a) ermittelt, das be-

trifft auch LRT-Bereiche. Östlich von Immenstaad (Ausschnitt D) sind an den zur B 31 knapp 

heranreichenden Flächen des FFH-Gebiets „Bodenseeufer westlich Friedrichshafen“ die De-

positionen vereinzelt bis 1.5 kg/(ha*a) gegenüber dem Prognosebezugsfall erhöht, so auch
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im Bereich von LRT-Flächen. An den Flächen des FFH-Gebiets im Süden des Siedlungsbe-

reiches und den dort gelegenen LRT sind planungsbedingte Zunahmen über 0.3 kg/(ha*a) und 

bis 0.5 kg/(ha*a) abgeleitet. Nordöstlich von Immenstaad-Siedlung sind im FFH-Gebiet „Bo-

denseehinterland zwischen Salem und Markdorf“ die planungsbedingten Änderungen geringer 

als 0.3 kg/(ha*a). 

Die für die Planvariante A2 ermittelten verkehrsbedingten Beiträge an Stickstoffeintrag sind in 

Abb. 6.29 dargestellt. In Planvariante A2 verläuft die geplante Neubaustrecke nördlich von 

Immenstaad-Siedlung gegenüber dem Bestand, der südlich von Immenstaad-Siedlung ver-

läuft. Die übrigen Abschnitte der Neubaustrecke verlaufen vergleichbar zur Planvariante A1 

überwiegend bestandsnah. In den Ausschnitten A bis C sind im Bereich der FFH-Gebiete und 

den darin gelegenen LRT-Flächen die ermittelten Stickstoffdepositionen zur Planvariante A1 

vergleichbar. Nordöstlich von Immenstaad-Siedlung (Ausschnitt D) sind an den zur Neubau-

strecke nächstgelegenen Bereichen des FFH-Gebiets „Bodenseehinterland zwischen Salem 

und Markdorf“ die verkehrsbedingten Stickstoffeinträge vereinzelt bis 1.0 kg/(ha*a) abgeleitet. 

Östlich von Immenstaad sind an den zur derzeitigen B 31 knapp heranreichenden Flächen des 

FFH-Gebiets „Bodenseeufer westlich Friedrichshafen“ die Eintragsraten vereinzelt bis 

1.5 kg/(ha*a) dargestellt, so auch im Bereich von LRT-Flächen. Südlich von Immenstaad sind 

die Stickstoffeinträge im Bereich des FFH-Gebiets und den darin gelegenen LRT-Flächen bis 

0.5 kg/(ha*a) ermittelt. 

Die Änderungen der Stickstoffdeposition in Planvariante A2 gegenüber dem Prognosebezugs-

fall ist in Abb. 6.30 dargestellt. In den Ausschnitten A bis C sind im Bereich der FFH-Gebiete 

und den darin gelegenen LRT-Flächen die abgeleiteten planungsbedingten Änderungen zur 

Planvariante A1 vergleichbar. Im Ausschnitt D sind an den zur geplanten Neubaustrecke 

nächstgelegenen Flächen des FFH-Gebiets „Bodenseehinterland zwischen Salem und Mark-

dorf“ planungsbedingte Zunahmen an verkehrsbedingten Stickstoffeinträgen zwischen 

0.3 kg/(ha*a) und 0.5 kg/(ha*a) ermittelt, das betrifft auch LRT-Bereiche. Südlich der Neubau-

strecke sind für die Bereiche des FFH-Gebiets „Bodenseeufer westlich von Friedrichshafen“ 

vereinzelt Abnahmen der verkehrsbedingten Stickstoffdepositionen gegenüber dem Progno-

sebezugsfall abgeleitet. Dabei sind die Eintragsraten bis 1 kg/(ha*a) geringer als im Progno-

sebezugsfall. 

Für die bestandsnahen Planvarianten AB1/AB2 sind im Bereich der FFH-Gebiete und den 

darin gelegenen LRT-Flächen vergleichbare Zusammenhänge abgeleitet. 
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Die Abb. 6.31 zeigt die verkehrsbedingten Stickstoffeinträge für die Planvariante B1, die in 

Teilbereichen das Waldgebiet Weingarten quert und im weiteren Verlauf nördlich von Immen-

staad-Siedlung verläuft. Im Ausschnitt A sind bei Meersburg im FFH-Gebiet „Bodenseehinter-

land zwischen Salem und Markdorf“ die verkehrsbedingten Stickstoffdepositionen vergleichbar 

zum Prognosebezugsfall ermittelt, mit Eintragsraten, die 0.3 kg/(ha*a) nicht überschreiten. So 

auch westlich von Hagnau im FFH-Gebiet „Bodenseeufer westlich Friedrichshafen“ (Aus-

schnitt B). Zwischen Hagnau und Immenstaad (Ausschnitt C) führt die Verkehrsverlagerung 

von der derzeitigen Trasse der B 31 auf die geplante Neubaustrecke zu einer Verringerung 

der verkehrsbedingten Beiträge an Stickstoffeintrag im FFH-Gebiet „Bodenseeufer westlich 

Friedrichshafen“. Dabei sind keine Eintragsraten über 0.3 kg/(ha*a) abgeleitet. Im Ausschnitt 

D sind nordöstlich von Immenstaad-Siedlung an den zur geplanten Neubaustrecke nächstge-

legenen Bereichen des FFH-Gebiets „Bodenseehinterland zwischen Salem und Markdorf“ die 

Depositionen bis 0.5 kg/(ha*a) berechnet, das betrifft auch LRT-Flächen. Südlich der geplan-

ten Neubaustrecke sind im FFH-Gebiet „Bodenseeufer westlich Friedrichshafen“ aufgrund der 

Verkehrsverlagerung von der derzeitigen Trasse auf die geplante gegenüber dem Prognose-

bezugsfall geringere verkehrsbedingte Beiträge an Stickstoffeintrag abgeleitet. Dabei sind öst-

lich von Immenstaad die Stickstoffdepositionen an den zur derzeitigen B 31 knapp heranrei-

chenden Flächen des FFH-Gebiets „Bodenseeufer westlich Friedrichshafen“ und den dort ge-

legenen LRT etwas geringer als im Prognosebezugsfall und vereinzelt bis 1.5 kg/(ha*a) abge-

leitet. Südlich von Immenstaad sind an den ausgewiesenen geschützten Vegetationsflächen 

die Eintragsraten bis 0.5 kg/(ha*a) dargestellt.  

Die Änderungen der Stickstoffdeposition in Planvariante B1 gegenüber dem Prognosebezugs-

fall ist in Abb. 6.32 dargestellt. In den Ausschnitten A und B sind die planungsbedingten Än-

derungen im FFH-Gebiet „Bodenseeufer westlich Friedrichshafen“ geringer als 0.3 kg/(ha*a). 

Im Ausschnitt C führt der geplante Neubau der B 31 in Planvariante B1 gegenüber dem Prog-

nosebezugsfall zu einer Abnahme der Stickstoffeinträge im FFH-Gebiet. Dabei sind bis ver-

einzelt bis 0.5 kg/(ha*a) geringere Eintragsraten abgeleitet. Im Ausschnitt D sind an den zur 

geplanten Neubaustrecke nächstgelegenen Bereichen des FFH-Gebiets „Bodenseeufer west-

lich Friedrichshafen“ vereinzelt bis 1.0 kg/(ha*a) verringerte Stickstoffdepositionen berechnet, 

so auch im Bereich von LRT-Flächen. Nordöstlich von Immenstaad sind im FFH-Gebiet „Bo-

denseehinterland zwischen Salem und Markdorf“ im Gegensatz zur Planvariante A2 an den 

zur geplanten Neubaustrecke nächstgelegenen Flächen keine planungsbedingten Zunahmen 

an Stickstoffeintrag um mehr als 0.3 kg/(ha*a) ermittelt, da in Planvariante B1 das westlich 

gelegene Tunnelbauwerk deutlich kürzer ist und damit die Schadstofffreisetzungen im Portal- 
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bereich deutlich geringer sind. Südlich von Immenstaad sind an den übrigen ausgewiesenen 

geschützte Vegetationsbereichen die planungsbedingten Änderungen geringer als 

0.3 kg/(ha*a). 

Für die Planvarianten B2/C1/C2 sind in den Abschnitten A bis C im Bereich der FFH-Gebiete 

und den darin gelegenen LRT-Flächen vergleichbare Zusammenhänge abgeleitet. Im Ab-

schnitt D sind für die Planvarianten AB1/B1.1/C1/C1.1 im Bereich der FFH-Gebiete und den 

darin gelegenen LRT-Flächen vergleichbare Zusammenhänge abgeleitet 

In Abb. 6.33 sind die Stickstoffdepositionen für die Planvariante C2.1 dargestellt, die gegen-

über dem Bestand bereits auf Höhe von Meersburg in Richtung Osten schwenkt und nördlich 

von Stetten sowie nördlich des Waldgebiets Weingarten verläuft und bei Immenstaad in eine 

bestandsnahe Streckenführung übergeht. In den Abschnitten A bis C sind im Bereich der FFH-

Gebiete und den darin gelegenen LRT-Flächen zur Planvariante B1 vergleichbare Stickstoff-

depositionen mit Eintragsraten unter 0.3 kg/(ha*a) dargestellt. Im Osten von Immenstaad (Aus-

schnitt D) sind die Eintragsraten an den zur B 31 knapp heranreichenden Flächen des FFH-

Gebiets „Bodenseeufer westlich Friedrichshafen“ und den dort gelegenen LRT höher als im 

Prognosebezugsfall und vereinzelt bis 3.0 kg/(ha*a) abgeleitet. Südlich von Immenstaad sind 

die Stickstoffeinträge an den Flächen des FFH-Gebiets weiterhin bis 1.0 kg/(ha*a) ermittelt, so 

auch im Bereich von LRT. Nordöstlich von Immenstaad-Siedlung sind im FFH-Gebiet „Boden-

seehinterland zwischen Salem und Markdorf“ weiterhin keine verkehrsbedingten Beiträge an 

Stickstoffeintrag über 0.3 kg/(ha*a) dargestellt. 

Die Änderungen der Stickstoffdeposition in Planvariante C2.1 gegenüber dem Prognosebe-

zugsfall ist in Abb. 6.34 dargestellt. In den Ausschnitten A und B sind die planungsbedingten 

Änderungen im FFH-Gebiet „Bodenseeufer westlich Friedrichshafen“ vergleichbar zur Planva-

riante B1 geringer als 0.3 kg/(ha*a). Im Ausschnitt C sind für Planvariante C2.1 ebenfalls ge-

wisse Abnahmen der Stickstoffdepositionen an den ausgewiesenen geschützten Vegetations-

flächen abgeleitet, die bis 0.5 kg/(ha*a) geringer sind als im Prognosebezugsfall. Im Ausschnitt 

D sind an den zur B 31 knapp heranreichenden Flächen des FFH-Gebiets „Bodenseeufer 

westlich Friedrichshafen“ die Depositionen vereinzelt bis 1.0 kg/(ha*a) gegenüber dem Prog-

nosebezugsfall erhöht, so auch im Bereich von LRT-Flächen. An den zum Ostportal des ge-

planten Tunnelbauwerks bei Immenstaad nächstgelegenen Flächen des FFH-Gebiets und den 

dort gelegenen LRT sind vereinzelt planungsbedingte Zunahmen bis 0.5 kg/(ha*a) abgeleitet. 

Nordöstlich von Immenstaad-Siedlung sind im FFH-Gebiet „Bodenseehinterland zwischen Sa-

lem und Markdorf“ die planungsbedingten Änderungen geringer als 0.3 kg/(ha*a). 
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Für die Planvarianten B2.1/C1.1/C2.1 sind in den Abschnitten A bis C im Bereich der FFH-

Gebiete und den darin gelegenen LRT-Flächen vergleichbare Zusammenhänge abgeleitet. Im 

Abschnitt D sind für die Planvarianten AB2/B2/B2.1/C2/C2.1 im Bereich der FFH-Gebiete und 

den darin gelegenen LRT-Flächen vergleichbare Zusammenhänge abgeleitet. 

6.3 Gesamtdepositionsraten im Bereich der FFH-Gebiete 

Im Rahmen der ökologischen Beurteilung der vorhabeninduzierten Auswirkungen der ver-

kehrsbedingten Beiträge an Stickstoffeintrag in geschützte Vegetationsbereiche sind entspre-

chend den Angaben des Stickstoffleitfadens H PSE (FGSV, 2019) für diese Bereiche u. a. die 

zukünftigen Gesamtbelastungen an Stickstoffeinträgen zu bewerten. Die Gesamtbelastung 

setzt sich aus der Hintergrundbelastung und den verkehrsbedingten Zusatzbelastungen zu-

sammen; die verkehrsbedingten Zusatzbelastungen wurden in der vorliegenden Untersu-

chung ermittelt und sind im Haupttext beschrieben. 

Angaben zu der bestehenden Hintergrundbelastung in Baden-Württemberg werden durch die 

LUBW zur Verfügung gestellt. Der derzeit aktuelle Datensatz umfasst mittlere Angaben zu 

bestehenden atmosphärischen Stickstoffeinträgen in Böden für den Zeitraum 2012 bis 2016, 

die im Rahmen des Verbundvorhabens StickstoffBW erstellt wurde. Die Hintergrundbelas-

tungsdaten liegen für das Gebiet von Baden-Württemberg auf einem 100 m x 100 m-Raster 

vor, dabei werden für jede Rasterfläche bestehende atmosphärische Stickstoffeinträge für ins-

gesamt 13 verschiedene Landnutzungsklassen genannt. Die beschriebenen Daten wurden 

ausgelesen und aus den Angaben die bestehende Hintergrundbelastung an Stickstoff in Form 

von ganzzahligen Zahlenwerten ermittelt. 

Für die Planungen zum geplanten vierstreifigen Neubau der B 31 zwischen Meersburg und 

Immenstaad werden die Hintergrundbelastungsdaten über den bestehenden Stickstoffeintrag 

basierend auf dem 100 m x 100 m-Raster herangezogen und unter Berücksichtigung der im 

Untersuchungsgebiet vorliegenden Landnutzungen auf das 10 m x 10 m-Raster der vorliegen-

den Untersuchung übertragen und in den betrachteten vegetationsbestandenen Bereichen der 

FFH-Gebiete „Bodenseehinterland zwischen Salem und Markdorf“ und „Bodenseeufer west-

lich Friedrichshafen“ dargestellt. 

Für die FFH-Gebiete wurde die Art der darin befindlichen Landnutzungen aus den Informatio-

nen der digitalen Landnutzungsdaten übernommen und für den Fall, dass detailliertere Anga-

ben in den übergebenen LRT-Daten bezüglich der Art der Landnutzung vorliegen, wurden 
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diese entsprechend überlagert. Für diese Landnutzungsarten innerhalb des FFH-Gebiets er-

folgt ein Abgleich mit den Landnutzungsklassen des LUBW-Datensatzes, damit eine Zuord-

nung der Hintergrundbelastungswerte zu den örtlichen Gegebenheiten innerhalb des FFH-

Gebiets ermöglicht wird. Insgesamt sind folgende zwei Landnutzungsklassen in den FFH-Ge-

bieten für die dauerhaft vegetationsbestandenen Flächen enthalten: „Wiesen und Weiden“ und 

„Laubwald“. 

Die zu betrachteten Bereiche der FFH-Gebiete umfassen insgesamt 166 Rasterflächen des 

LUBW-Hintergrunddatensatzes. Die Angaben der Hintergrundbelastung variieren für „Laub-

wald“ zwischen 20 kg/(ha*a) und 21 kg/(ha*a), für „Wiesen und Weiden“ wird eine Hintergrund-

belastung von 14 kg/(ha*a) genannt.  

Die Abb. 6.35 und Abb. 6.36 zeigen die genannten bestehenden Hintergrundbelastungen an 

Stickstoffeintrag für die FFH-Gebiete im gesamten Untersuchungsgebiet für das 10 m x 10 m-

Raster der vorliegenden Untersuchung. Die darauf aufbauend abgeleiteten Gesamtdepositio-

nen sind für die betrachteten Untersuchungsfälle im Anhang A15 dargestellt. 
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